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Vorbemerkung 

1. Die Gefährdung unserer Gesellschaft gegenüber Suchtgefahren hat in den letzten Jahren 
zugenommen. Dabei hat sich das Einstiegsalter immer weiter verringert. Der Aktionsplan Dro-
gen und Sucht der Bundesregierung ist die aktuelle Reaktion darauf. Auch in der Truppe muss 
auf die zunehmende Gefährdung von Soldatinnen/Soldaten durch legale und illegale Drogen 
und stoffungebundene Suchtformen (z. B. Internetsucht, Glücksspielsucht, Arbeitssucht) rea-
giert werden. Die aktualisierte Führungshilfe soll deshalb nicht nur Informationsmittel, sondern 
in erster Linie Leitfaden für Suchtprävention und Ratgeber für den Umgang der Disziplinar-
vorgesetzten mit suchtgefährdeten/süchtigen Soldatinnen/Soldaten sein. Die Führungshilfe soll 
die Disziplinarvorgesetzten darin unterstützen, ihrer/seiner Verpflichtung zur Sorge für seine 
Untergebenen in diesem Bereich zu entsprechen. 

2. Der Gesamtvertrauenspersonenausschuss (GVPA) ist beteiligt worden. 

3. Änderungsvorschläge zu diesem Allgemeinen Umdruck sind mit dem im Anhang 
beigefügten Vordruck einzureichen an: 

Streitkräfteamt III 5 

Kommerner Str. 188 

53879 Euskirchen 
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Kapitel 1 

Sucht 

Sucht findet im allgemeinen Sprachgebrauch noch immer Verwendung, wurde aber durch den 
Begriff Abhängigkeit abgelöst. Abhängigkeit geht von einem inneren Zwang, verminderter 
Kontrollfähigkeit, körperlichen Entzugssyndromen, einer Toleranzentwicklung und einer 
fortschreitenden Vernachlässigung anderer Interessen aus. 

1.1 Allgemeines 

Wir leben in einer Welt, die man – bezogen auf das Thema Sucht – als einen großen Markt der 
Möglichkeiten bezeichnen kann. Denn es ist einfach, sich auf vielfältige Weise eine künstliche 
Reizflut zu verschaffen – z. B. mit Alkohol, Tabletten, Drogen oder durch Glücksspiel, Mobil-
telefon (SMS) sowie Internet (Chat, Spiele). 

Menschen brauchen Bewegung, Nähe, Austausch, Zuwendung  und Liebe. Wenn wir dies 
lange Zeit entbehren müssen oder diese Bedürfnisse durch andauernden Stress vernachlässigt 
werden, kann sich eine tiefe Unzufriedenheit entwickeln. 

Verloren geht die innere Harmonie, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung, von 
Aktivität und Ruhe. Zu den negativen Auswirkungen dieser Entwicklung gehört oft die Suche 
nach Ersatzbefriedigungen und Ablenkungen, die Flucht in Tagträumereien und Scheinwelten 
oder in künstliche Reizzustände. 

Drogen – Mittel um Stimmungen, Gefühle oder Wahrnehmungen der Menschen zu verändern – 
wurden und werden in fast allen Gesellschaften konsumiert. Ihr Gebrauch ist von den 
verschiedenen Kulturen jedoch unterschiedlich geregelt und gestaltet. Konsum von Alkohol ist 
für Moslems bis heute eingeschränkt oder verboten. In den Kulturen Europas wurde der Alkohol 
in das gesellschaftliche Leben integriert, obwohl sein Genuss erhebliche gesundheitliche 
Schäden hervorrufen und abhängig machen kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Tabak. 
Anfänglich verboten, wurde sein Konsum schließlich toleriert und akzeptiert. Der Trend hat sich 
inzwischen wieder umgekehrt, Verbote und Einschränkungen nehmen immer mehr zu.  

Andere Drogen sind wegen ihrer akuten Gefahr verboten. Ihr Anbau bzw. ihre Herstellung, 
Besitz und der Handel mit ihnen sind strafbar. 

In unserem gesellschaftlichen System können wir vier Gruppen von „Süchtigen“ unterscheiden: 

− Die erste Gruppe der Abhängigen sind die alkohol- und nikotinkranken Menschen.  
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− Die Abhängigen der zweiten Gruppe sind medikamentenabhängige Menschen, die ihren 
Suchtstoff über Arzt und Rezept beziehen. 

− Die dritte Gruppe der Abhängigen sind diejenigen, welche von illegalen Suchtmitteln 
abhängig sind und gemeinhin als Drogenabhängige bezeichnet werden. Diese Abhängigen 
können für den Besitz und Erwerb ihres Suchtmittels strafrechtlich belangt werden. 

− Die vierte Gruppe der Abhängigen sind die Menschen, die – stoff-ungebunden – ohne ein 
bestimmendes Konsumverhalten nicht mehr auskommen, sei es der „Workaholic“, der 
Mensch mit einem ständigen Gebrauch des Handy oder des Internet. Auch Sex-/Glücks-
spielsüchtige findet man in dieser Gruppe. 

Wir alle sehen und erkennen derartige Verhaltensweisen, finden sie teilweise sogar gut, 
bedenken dabei aber nicht, dass es sich hier um Wege in eine Abhängigkeit oder schon um 
eine Sucht handelt, von denen Menschen und ihr soziales Umfeld betroffen sind. 

1.2 Formen der Abhängigkeit 

Die Diagnose Abhängigkeit soll nur gestellt werden, wenn irgendwann während des letzten 
Jahres drei oder mehr der folgenden Kriterien vorhanden waren (die folgende Liste bezieht sich 
auf die Abhängigkeit von Alkohol und Drogen, andere Abhängigkeiten (z. B. Sexsucht) sind 
analog zu betrachten/zu bewerten): 

1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren. 

2. Verminderte Kontrollfähigkeit bzgl. des Beginns, der Beendigung und der Menge des 
Konsums der Substanz. 

3. Substanzgebrauch mit dem Ziel – und der entsprechenden Erfahrung –, Entzugssymptome 
zu mildern. 

4. Auftreten eines körperlichen Entzugssyndroms. 

5. Nachweis einer Toleranz; um die ursprünglich durch niedrige Dosen der Substanz erreichte 
Wirkung hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen erforderlich. 

6. Ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz wie z. B. die Tendenz, die 
Regeln des gesellschaftlich üblichen Konsummusters außer acht zu lassen. 

7. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des 
Substanzkonsums. 

8. Anhaltender Substanzgebrauch trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen. Die 
schädlichen Folgen können körperlicher Art sein wie z. B. Leberschädigung durch 
exzessives Trinken von Alkohol, oder sozialer Art wie z. B. Arbeitsplatzverlust durch eine 
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substanzbedingte Leistungseinbuße, oder psychischer Art wie z. B. depressive 
Zustandsbilder nach massivem Substanzgebrauch. 

Es ist zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit zu unterscheiden. Der regelmäßige 
Gebrauch mancher Drogen (z. B. Haschisch) führt zur psychischen Abhängigkeit, der regel-
mäßige Gebrauch anderer Rauschmittel (z. B. Alkohol, Beruhigungsmittel, Heroin) führt – bei 
Alkohol langsamer, bei Beruhigungsmitteln schneller, bei Heroin sehr schnell – zu psychischer 
und körperlicher Abhängigkeit. 

Psychische Abhängigkeit 

Das Suchtmittel wird zum Dreh- und Angelpunkt aller Handlungen, Gedanken und Gefühle. 
Versuchte der Abhängige anfangs, mit Hilfe des Suchtmittels seine Probleme zu lösen, so 
braucht er es jetzt, um sein Leben überhaupt ertragen zu können. Psychische Abhängigkeit ist 
nach außen kaum zu bemerken. Sie ist der Grund dafür, dass Abhängige immer wieder in ihr 
altes Verhalten zurückfallen, selbst wenn sie Tage, Wochen, mitunter sogar Monate ohne 
Suchtmittel leben. 

Für den längerfristigen Behandlungserfolg ist die psychische Abhängigkeit das größere 
Problem. Deshalb ist es falsch, Cannabis als harmlos zu erklären, weil es „nur“ psychische 
Abhängigkeit erzeuge. 

Körperliche Abhängigkeit 

Neben der psychischen Abhängigkeit gibt es bei Alkohol, bestimmten Medikamenten und 
Heroin auch eine körperliche Abhängigkeit. Der Organismus hat das Suchtmittel in seinen 
Stoffwechsel eingebaut und sich auf dessen regelmäßige Zufuhr eingestellt. Wird es ihm 
entzogen, kommt es zu schmerzhaften Entzugserscheinungen wie Schüttelfrost, Glieder-
schmerzen, Kreislaufbeschwerden, evtl. zu Sinnestäuschungen, die bei erneuter Einnahme des 
Suchtmittels gelindert oder aufgehoben werden können. 

Dass die körperliche Abhängigkeit in der Öffentlichkeit meist mehr beachtet wird, liegt an den 
körperlichen Entzugserscheinungen beim Absetzen der Drogen, vor denen der Süchtige/die 
Süchtige so große Angst hat. Aus diesem Grunde wird eine hohe Barriere gegenüber dem 
Verzicht auf die Droge aufgebaut. Diese körperlichen Entzugserscheinungen sind es auch, die 
in Medienberichten über Süchtige spektakulär dargestellt werden. 
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1.3 Welche Altersgruppe ist am meisten gefährdet? 

Die kritischste Zeit für den Beginn einer sogenannten „Suchtkarriere“ liegt zwischen dem 12. 
und 18. Lebensjahr. Der Trend der letzten Jahre zeigt ein immer geringer werdendes Einstiegs-
alter. So steigt die/der 12- bis 14-jährige mit Nikotin und Alkohol ein, macht mit etwa 15-17 
Jahren dann erste Erfahrungen mit Drogen wie Cannabis und Ecstasy. 

Die Zeit, in welcher die/der Jugendliche zum Erwachsenen reifen soll, ist einer der schwierig-
sten Abschnitte des menschlichen Lebens. Der junge Mensch muss viele und schwierige 
„Entwicklungsaufgaben“ bewältigen. 

Er muss 

− neue und reifere Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts aufbauen, 
− in einer gleichaltrigen Gruppe eine anerkannte Position erringen, 
− emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen gewinnen und sich auf die 

Lösung von seiner Familie vorbereiten, 
− eine berufliche Perspektive entwickeln, 
− die männliche/weibliche Rolle erwerben, 
− sexuelle Beziehungen aufnehmen oder vorbereiten, 
− zum Beginn einer Partnerschaft fähig sein, 
− ein sozial verantwortungsvolles Verhalten entwickeln, 
− ein Wertesystem und ethisches Bewusstsein als Richtschnur für eigenes Verhalten auf-

bauen. 

Suchtgefährdung im weitesten Sinne entsteht, wenn die/der Jugendliche diese Aufgaben 

− nicht wahrnehmen kann (z. B. wenn er in seiner Umgebung niemanden kennt, in dessen 
Person er die Aufgaben gelöst sieht), 

− nicht annehmen kann (z. B. weil er in ihnen keinen erstrebenswerten Sinn für sein Leben 
erkennt), 

oder wenn ihr/ihm 
− die Lösung der Aufgaben nicht möglich ist (z. B. weil zu viele Aufgaben gleichzeitig –  statt 

nacheinander – auf sie/ihn einstürzen oder weil sie/er in ihrer/seiner bisherigen Entwicklung 
nur unzureichende Fähigkeiten zur Problemlösung erworben hat oder weil ihre/seine 
Lebensumstände zu schwierig sind). 

Die Gefährdung wird verstärkt, wenn sie/er für ihre/seine eigene Entwicklung keine 
erstrebenswerten Zukunftsperspektiven sieht. 
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Während die Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten in starkem Maße auch Menschen 
betrifft, die älter als 30 Jahre sind, ist es bei den illegalen Drogen umgekehrt. 

In der Jugend-Phase kann gerade ein Rauschmittelgebrauch zu einer verführerischen Schein-
lösung werden. Die Drogen entführen in eine angenehme Gefühlswelt, in der Probleme nicht 
mehr existieren oder unwichtig werden. 

1.4 Wie entscheidend sind gesellschaftliche 
Probleme? 

Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben im Jugendalter war noch nie leicht. 

Manche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erschweren sie heute zusätzlich. Jugend-
arbeitslosigkeit, zerrüttete Ehen der Eltern, Zukunfts- und Überlebensängste sowie 
Perspektivlosigkeit genügen jedoch nicht alleine als Erklärung für den Gebrauch von 
Rauschmitteln. Individuelle und soziale Bedingungen in der näheren Umgebung der/des 
Jugendlichen müssen hinzukommen. 

Modetrends und ein geändertes Freizeit- und Kommunikationsverhalten unterstützen bzw. 
verstärken das Verhalten der Jugendlichen und auch Erwachsenen. Aber es ist auch unbe-
streitbar, dass o. a. Erscheinungen des modernen Lebens den Jugendlichen die Orientierung 
auf ein verantwortliches Erwachsenenleben nicht leichter machen und damit Irrwege wie 
Rauschmittelgebrauch begünstigen. 

In diesem Zusammenhang sind Jugendkultur und Technoszene von Bedeutung: 

Jugendkulturen mit ihren reizvollen und faszinierenden Lebensarrangements werden unter den 
Rahmenbedingungen einer individualisierten Gesellschaft von Jugendlichen „mit Eigensinn" 
entwickelt. Nicht selten schließen sich Jugendliche einer bestimmten Jugendszene an, weil 
gleichartige Freunde die mit der Szene verknüpften „Handlungsangebote zur Identitätsfindung" 
erfolgreich ausprobiert haben. Dabei spielen die zeitgemäßen Medien-, Mode- und Musikan-
gebote eine bedeutende Rolle. Über sie können Lebensgefühle und Überzeugungen ausge-
drückt werden, über sie kann Emotionalität intensiviert werden, über sie lassen sich Ängste, 
Enttäuschungen oder Unsicherheiten abwerfen. So verschieden, wie die Jugendszenen sind, so 
verschieden sind auch die Musikrichtungen, die mit der einen oder anderen Szene eng 
verknüpft sind. „Hardrock", „Hip-Hop", „Rap" oder „Techno" u. a., sie alle haben ihr eigenes 
Szenepublikum, das sich über Lebensgefühl, Überzeugungen, Ästhetik, Verhaltensattitüden 
oder „Kleiderordnungen" definiert. 

Die Technoszene hat auch heute noch ihre Bedeutung unter den aktuellen Jugendkulturen.  
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Worum geht es?  

− Es geht um „Spaß" haben, sei es beim Tanzen, bei der Musik oder auch beim Ecstasy-
Konsum. 

− Es geht um „Verzauberung des Alltagslebens", um „Außer-sich-sein" in der Gegenwart 
anderer, um intensives Erleben der „Innenwelt", um Selbstdarstellung  und um psychische 
und körperliche Grenzerfahrungen. 

− Es geht um die Zugehörigkeit zu einer „ravenden Society“ (to rave: rasen), die vom gleichen 
Denken, Fühlen und Handeln „bewegt“ wird und sich der gleichen Ausdrucksmittel bedient. 
„Raver“ stellen keine politischen Forderungen, sondern wollen mit ihren „Parties" Lebenslust 
ausdrücken. Als eine Art „sprachlose Opposition" (Dieter Baacke) wollen sie die gesellschaft-
lichen Verhältnisse gleichsam zum Tanzen bringen. So verdichtet sich die Botschaft von der 
Freiheit am Wochenende auch zu der vielzitierten Formel der Technoszene: „Energy, Love, 
Peace, Unity". 

1.5 Gibt es „Einstiegsdrogen“? 

Bei Jugendlichen, die legale Drogen (Alkohol, Nikotin, Medikamente) konsumieren, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie später Cannabis rauchen, etwa 14-mal höher als bei völlig 
abstinenten Jugendlichen. 

Sind Cannabis und Nikotin deshalb „Einstiegsdrogen“ zum späteren Gebrauch von Heroin? 
Forschungsergebnisse zeigen, dass von 100 Heroinabhängigen etwa 90 vorher Cannabis 
(Haschisch/Marihuana) und etwa 95 vorher Zigaretten geraucht haben. Wenngleich Cannabis 
für die meisten Opiatkonsumenten der westlichen Industrienationen die zuerst konsumierte 
illegale Droge gewesen ist, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass Cannabis 
eine Einstiegsdroge sei. Zusammenhänge dieser Art sind für die Beurteilung der Einstiegs-
drogenfrage unzureichend. Cannabiskonsumenten, die nie Opiate konsumieren, bleiben bei 
solch retrospektiver Befragung von Opiatkonsumenten unberücksichtigt.1

Früher Einstieg in den Alkoholgebrauch sowie über die Zigarette zum Joint, ein schon von klein 
auf vertrauter Gebrauch von Arzneimitteln in Tablettenform begünstigen die Nutzung 
synthetischer Drogen, hier z. B. Ecstasy. 

− Der immer stärker werdende Mischkonsum in immer früheren Jahren ist das zunehmende 
Problem. 

                                                 
1 Kleiber, D., Soellner, R.: Psychosoziale Risiken des Cannabis-Konsums; in: Cannabis – Neue Beiträge 

zu einer alten Diskussion (DHS – 2004) 
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− Um Missverständnissen vorzubeugen: Der größte Teil der Jugendlichen, die Alkohol und/ 
oder Nikotin nehmen, wird später nicht Haschisch rauchen oder synthetische Drogen 
nutzen. Zwei von drei Jugendlichen haben aber Erfahrungen damit gemacht. Der größte Teil 
der erfahrenen Haschisch-Raucher wird später nicht Heroin nehmen. 

Aber: 

Jeder einzelne Schritt weiter erhöht die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs zu immer 
stärkeren Drogen. 

1.6 Falsches Schuldbewusstsein – unnötige Scham 

Viele Suchtgefährdete und Suchtkranke scheuen sich, etwas gegen ihre fortschreitende 
Selbstzerstörung zu unternehmen. Die einen finden immer noch Mittel und Wege, sich selbst 
und andere über ihren wirklichen Zustand hinwegzutäuschen. Die anderen lassen sich von 
einem übergroßen Schuldbewusstsein oder einer ganz überflüssigen Scham daran hindern, 
sich jemandem anzuvertrauen und fachkundigen Rat und Hilfe anzunehmen. Viele sehen ein 
„übertriebenes, süchtiges“ Verhalten, erkennen vielleicht auch die Abhängigkeitsgefahr, leiten 
jedoch keine Gegen- und/oder Hilfsmaßnahmen ein. 

Daher: Not und Elend einer Suchterkrankung mögen noch so groß sein, Hilfe und eine 
entscheidende Wende sind immer möglich! 

1.7 Wie kann man vorbeugen? 

„Aus ganz normalen Familien kommen ganz normale Suchtkranke“ lautet ein Plakattext der 
Caritas. Auch ganz normale Jugendliche können in einer ganz normalen kritischen 
Entwicklungsphase anfangen, – ganz normal – mit Drogen zu experimentieren. Dies kann 
zunächst undramatisch verlaufen. Die Gefahr besteht darin, dass der Weg in die 
Drogenabhängigkeit hinein fast unmerklich und reibungslos, der Weg heraus jedoch langwierig 
und schwierig ist. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig zu helfen, Stabilität und Sicherheit zu geben. 

Die Erfahrung lehrt, dass Angst, Panikreaktionen, Vorschriften, Verbote und Ausspionieren die 
Situation oft nur verschlimmern. 

Für die medizinische Vorsorge gegenüber ansteckenden körperlichen Krankheiten sind zwei 
Bedingungen wichtig: 

Hygiene (also gesunde Umwelt) und Immunisierung (also eine Stärkung der Abwehrkräfte des 
Einzelnen). 
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Man kann den Vergleich wagen und Drogenmissbrauch als ein gewissermaßen „ansteckendes 
psychosoziales Problem“ bezeichnen. Dementsprechend wäre es für die Vorbeugung gegen-
über Drogenmissbrauch ebenfalls wichtig, die Umgebung des Jugendlichen gesund zu halten 
und dazu beizutragen, dass seine individuellen Abwehrkräfte gestärkt werden, damit er 
Gefährdungssituationen widerstehen kann. 

Gegen gesellschaftliche Einflüsse wie den freien Zugang zu Alkohol, Zigaretten und 
Medikamenten sowie gegen Leistungsdruck, Zukunftsangst, Arbeitslosigkeit usw. – sind wir als 
Einzelne oft machtlos. Eltern, Erzieher und Vorgesetzte haben jedoch Einfluss auf die nähere 
soziale Umgebung. Wichtig ist es, junge Menschen zur Selbstständigkeit zu erziehen. 

Wer sich nie für etwas entscheiden darf, dem fällt es auch schwer, sich aus eigenem 
Entschluss gegen etwas zu entscheiden. 

Zusammenfassung 

In allen gesellschaftlichen Schichten befinden sich nach Erkenntnissen von Medizinern 
Suchtkrankheiten aller Art auf dem Vormarsch. Vorsorge ist daher das beste Mittel gegen die 
weitere Ausbreitung von Süchten. Kinder und Jugendliche müssen wieder lernen, Frustrationen 
auszuhalten, das Leben auch ohne „künstliche Krücken und ohne sofortige Wunscher-
füllung“ zu ertragen und zu meistern. 

In diesem Lernprozess müssen alle zusammen wirken: Eltern und Erzieher, Vorgesetzte in den 
Betrieben und bei der Bundeswehr sowie die Verantwortlichen in den Vereinen, der Politik und 
der Werbewirtschaft. 
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Kapitel 2 

Alkohol 

Fast alle Kulturkreise entdeckten – unabhängig voneinander – relativ früh den Alkohol, und seit 
jeher ist der Genuss von alkoholischen Getränken umstritten. Einst als „Getränk der Götter“ 
oder Heilmittel gepriesen, ist der Alkohol aber auch schon früh als gefährliches Rauschmittel 
erkannt worden. 

Alkohol ist die „Droge Nr. 1“. 

2.1 Alkohol in der Gesellschaft 

Über die Häufigkeit des Alkoholismus, d.h. der Alkoholabhängigkeit, gibt es im Gebiet der alten 
Bundesländer eine Reihe von Untersuchungen. Sie zeigen weitgehend übereinstimmend, dass 
hier mit 3 bis 5 % Alkoholikern unter der Gesamtbevölkerung zu rechnen ist, d.h. mit mindes-
tens 2 Millionen Alkoholikern. Diese finden sich in allen Bevölkerungsschichten. 

2.2 Alkoholismus – eine Krankheit  

In unserem Kulturkreis besteht eine hohe Toleranz gegenüber dem Trinken von Alkohol, zum 
Teil sogar gegenüber dem periodischen Missbrauch. 

Früher musste der Alkoholismus bereits ein vorgerücktes Stadium erreicht haben, um als 
behandlungsbedürftiges Leiden zu gelten. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes aus 
dem Jahre 1968 ist Alkoholismus eine Krankheit. Kriterien dieser Krankheit sind sowohl das 
„Nicht-mehr-Aufhören-können“ als auch der Verlust der Selbstkontrolle. Dieses Urteil hat einen 
Umdenkungsprozess über die Alkoholkrankheit in die Wege geleitet. 

Aufgrund gesellschaftlich überkommener Einstellungen zum Alkohol/zum Alkoholkranken/zur 
Alkoholkrankheit sowie der fehlenden Einsicht in den Krankheitszustand beim Betroffenen 
selbst ist es schwierig, Personen mit erkennbaren Alkoholproblemen für mögliche Therapie-
schritte zu motivieren und deren Umwelt davon zu überzeugen, dass Betroffene bzw. Alkohol-
abhängige generell krank sind und nicht nur willensschwach, wie oft angenommen wird. 
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2.3 Alkohol in den Streitkräften 

Eine der Hauptursachen für Alkoholkonsum bei jugendlichen Soldatinnen/Soldaten in der 
Bundeswehr ist neben bisherigen Gewohnheiten und erlerntem Trinkverhalten oft das mit der 
Einberufung verbundene Herausgerissensein aus den bisherigen Lebensverhältnissen bzw. der 
Dienstantritt in der neuen, „unbekannten Umgebung“ Bundeswehr. 

Insgesamt unterscheiden sich die Trinkgewohnheiten von weiblichen/männlichen Bundeswehr-
soldaten zu Beginn der Grundausbildung nicht wesentlich von denen gleichaltriger Jugendlicher 
im Zivilleben. Erst mit dem Routinedienst in der späteren Verwendung kann es bei Vorliegen 
bestimmter Verhältnisse zu einem im Verlauf des Wehrdienstes/der Dienstzeit erkennbaren 
Anstieg des Alkoholkonsums kommen. 

Indirekte Folgen der Kasernierung, Kommandierungen in den Einsatz, Besonderheiten und 
Gefahren des Auslandseinsatzes, „Lagerleben“, eine unbefriedigende Freizeitgestaltung oder 
die Trennung von Familie, Freunden und Partnern belasten die Soldatin/den Soldaten und sind 
eine mögliche Ursache für höheren Alkoholkonsum. 

Für jeden Alkoholkonsum gibt es eine individuelle Trinkmotivation. Während Gelegenheitstrinker 
das konformitätsorientierte Trinken im geselligen Rahmen und in der gleichaltrigen Gruppe 
bevorzugen, steht bei starken Trinkern eher das problemorientierte Trinken zur 
Spannungsreduzierung oder Vertreibung der Langeweile im Vordergrund. Zahlreiche 
Veranstaltungen in der Bundeswehr geben auch Gelegenheit, bei den geselligen Anlässen 
Alkohol zu trinken. Diese Veranstaltungen führen für einzelne Soldatinnen/Soldaten manchmal 
zu übermäßigem Alkoholkonsum, da eine große Trinkmenge bzw. das Mithalten können beim 
Trinken in einer Gruppe häufig hohes Prestige erfährt. 

Wie bereits erwähnt, befinden sich Alkoholiker in allen Gesellschaftsschichten. Auch innerhalb 
der Bundeswehr muss man davon ausgehen, dass alle Dienstgradgruppen betroffen sind. 

Alle Vorgesetzten sind verpflichtet, durch Aufklärung, Erziehung und persönliches Beispiel, 
durch Ahndung von schuldhaften Dienstpflichtverletzungen und entsprechenden Mitarbeiterge-
sprächen, dem Alkoholmissbrauch rechtzeitig entgegenzutreten. 

Das Erkennen von Alkoholmissbrauch bei schon länger dienenden Soldatinnen/Soldaten ist 
erfahrungsgemäß besonders schwierig, weil wegen falsch verstandener Kameradschaft oft 
versucht wird, den Alkoholmissbrauch der Kameradin/des Kameraden zu verheimlichen nach 
dem Motto „Jeder weiß es und keiner unternimmt etwas“! Auf diese Weise wird es für den 
Alkoholiker leichter, sich dem Problem zu entziehen mit der Konsequenz, dass sich sein 
Leidensweg um Jahre, teilweise bis zum Tod verlängert. 
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Die Diagnosestellung wird oft durch Verleugnungs- und Bagatellisierungstendenzen – oft auch 
durch Kameraden, Vorgesetzte und andere Bezugspersonen – erschwert. Dieses Verhalten 
wird auch als „Co-Alkoholismus“ bezeichnet. 

Unangemessener Alkoholgenuss ist oftmals die Ursache für Dienstvergehen und Straftaten, 
insbesondere für Ungehorsam, beim Führen von Fahrzeugen, bei der Handhabung/Bedienung 
von Waffen sowie Nutzung von technischen Geräten. 

Innerhalb umschlossener militärischer Anlagen/Einrichtungen, während der Dienstzeit, im 
Auslandseinsatz innerhalb und außerhalb der Dienstzeit ist der Genuss von alkoholischen 
Getränken durch grundsätzliche Entscheidung des/der Disziplinarvorgesetzten zu regeln. Die 
Vorschriftenlage lässt hier nur einen engen Spielraum zu (ZDv 10/5 Nr. 403). 

2.4 Kurzbeschreibung der Gefährdung 

2.4.1 Wie wird Alkohol vom Körper aufgenommen bzw. abgebaut? 

Flüssige und feste Nahrung, die der Mensch zu sich nimmt, wird bei der Verdauung in ihre 
Bestandteile zerlegt und dann – bevorzugt –im Dünndarm von den Blutgefäßen aufgenommen. 
Anders ist es mit dem Alkohol: Dieser tritt direkt durch die Schleimhäute des Magens und des 
Dünndarms in die Blutbahn über. Die Geschwindigkeit, mit der er vom Magen durch die 
Schleimhaut dringt, ist abhängig von der Menge des Mageninhaltes und dessen Zusammen-
setzung. Bezüglich der individuellen Alkoholverträglichkeit gibt es erhebliche Unterschiede. Der 
Abbau des Alkohols geschieht hauptsächlich in der Leber. Dabei liefert der Alkohol fast 
genauso viel Energie wie Fett. Eine gesunde Leber baut stündlich etwa 0,15 Promille ab. Bei 
0,5 Promille dauert es also mehr als 3 Stunden, bis der Blutalkohol abgebaut ist. Die alten 
Hausmittel – starker Kaffee, kaltes Duschen oder Tabletten – sind wirkungslos. Sie haben 
keinen Einfluss auf den Abbau des Alkohols. 

2.4.2 Wie wirkt Alkohol? 

Alkohol zeigt vielfältige Wirkungen auf den menschlichen Organismus. Die wichtigsten sind: 

− narkotische Wirkung am zentralen Nervensystem, 
− Steigerung der Säureproduktion im Magen, 
− Erweiterung der Blutgefäße der Haut. 

Abhängig von der genossenen Menge kann Alkohol: 

− entspannen, beleben, den Appetit anregen,  
− die Verdauung fördern, euphorisieren, 
− enthemmen, Übelkeit und Erbrechen verursachen, 
− ermüden, bewusstlos machen, töten. 
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Die positiven und negativen Wirkungen zeigen: 

Alkohol kann sowohl Genussmittel als auch Gift sein, er kann abhängig machen. 

2.4.3 Verlaufsformen einer Alkoholabhängigkeit 

Alkoholabhängigkeit ist das Resultat eines mehr oder weniger langandauernden und 
schleichenden Prozesses. Dieser Prozess verläuft zwar aufgrund der Verschiedenartigkeit der 
Persönlichkeiten unterschiedlich; dennoch lässt sich bei der Alkoholabhängigkeit eine typische 
Verlaufsform feststellen, die sich verkürzt etwa folgendermaßen darstellt: 

Voralkoholische Phase 

− Gelegentliches Erleichterungstrinken: 
Befriedigende Erleichterung durch Konsum alkoholischer Getränke 

− Erhöhung der Alkoholtoleranz: 
Erhöhung der Verträglichkeit von Alkohol. 

Anfangsphase 

− Heimliches Trinken: 
Die/der Betroffene merkt, dass ihre/seine Trinkgewohnheiten von der Norm abweichen und 
versucht, dies zu verheimlichen 

− Vorratshaltung von alkoholischen Getränken: 
Häufiges Denken an Alkohol und Beschaffung eines ausreichenden Vorrats. 

− Gieriges Trinken: 
Nach kurzen freiwillig auferlegten Abstinenzphasen wird anfänglich gierig getrunken. 

− Schuldgefühl: 
Weil die/der Betroffene aufgrund ihrer/seiner nicht mehr „normalen“ Trinkgewohnheiten 
immer mehr Schuld- und Schamgefühle („psychischer Kater“) spürt, braucht sie/er immer 
mehr Ausreden für das Trinken. 

Kritische Phase 

− Kontrollverlust: 
Die Trinkmenge kann nicht mehr kontrolliert werden. 

− Soziale Belastungen: 
Probleme innerhalb der Familie und am Arbeitsplatz nehmen aufgrund des Trinkens zu. 

− Dauernde Schuldgefühle: 
Diese sind in sich wieder Anlass zum Trinken (Teufelskreis). 

− Regelmäßiges morgendliches Trinken: 
Der Alkoholkonsum erstreckt sich über den ganzen Tag, mitunter auch über die Nacht, um 
die quälenden Entzugserscheinungen zu unterdrücken. 
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Chronische Phase 

− Verlängerte tagelange Rauschzustände. 
− Ethischer Abbau: 

Ursprünglich wichtige moralische Werte und Normen werden umgedeutet bzw. ganz 
fallengelassen. 

− Undefinierbare Angstzustände. 
− Verminderung der Alkoholtoleranz. 

Allen Arten von Suchtmittelabhängigkeit ist gemeinsam, dass die/der Abhängige kaum in der 
Lage ist, ohne fremde Hilfe von „seinem“ Suchtstoff loszukommen. Der einzige erfolgver-
sprechende Weg aus der Abhängigkeit liegt im Verzicht auf das Suchtmittel (Abstinenz) und in 
der gleichzeitigen Behebung der körperlichen und psychischen Ursachen (Entgiftungs- und 
Entwöhnungsbehandlung). 

2.4.4 Erkrankungen 

− Erkrankungen der Leber, 
− Alkoholmangelernährung, 
− Schädigung der Bauchspeicheldrüse mit der Gefahr, zuckerkrank zu werden, 
− Schädigungen des Herzens, 
− Muskelschwund, 
− Nervenschädigungen, 
− Gehirnschäden. 

2.5 Möglichkeiten des Erkennens 

Für Vorgesetzte gilt, die eigene Wahrnehmungsfähigkeit so zu schulen bzw. so zu sensibili-
sieren, dass erste Anzeichen trotz der täglichen Dienstroutine erkannt werden können. 

2.5.1 Erste Anzeichen 

Eine Früherkennung erfordert die richtige Interpretation der unterschiedlichen Merkmale einer 
Abhängigkeit, das „konfrontierende Mitarbeitergespräch" sowie die enge Zusammenarbeit mit 
den internen und auch externen Hilfssystemen. 

Nachstehend aufgeführte Fragen können hierbei hilfreich sein: 

− Zu welchen Zeiten wird regelmäßig getrunken? 
− Wer ist bei solchen Anlässen oder Zeiten „immer anzutreffen“? 
− Welche Soldatinnen/Soldaten sind dabei schon einmal oder wiederholt aufgefallen? 
− Wie ist das sonstige Verhalten, die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit dieser 

Soldatinnen/Soldaten? 
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− Wer wird nach starken Belastungen oder Ärger beim Trinken angetroffen; in welchen 
Abständen? 

− Gibt es eigene Beobachtungen oder Berichte Dritter über deutliche Leistungsabfälle bei 
bestimmten Soldatinnen/Soldaten? 

− Zeigt jemand rapide abfallende körperliche Leistungen? 
− Wer hat besondere Sorgen, privater oder finanzieller Natur oder dienstlichen Kummer, wer 

kümmert sich darum? 
− Bei wem ist hin und wieder aufgefallen, dass sie/er bei verschiedenen Gelegenheiten 

plötzlich verschwindet und kurz darauf „deutlich erleichtert“, froh gestimmt, z. T. sogar 
übersprudelnd vor Lebhaftigkeit wieder erscheint? 

Die Früherkennung von Alkoholmissbrauch setzt voraus, dass dieser Eindruck/Verdacht beim 
Vorgesetzten überhaupt entsteht. Die ersten Anzeichen und Auffälligkeiten sind häufig uncha-
rakteristisch und nur in einer längeren Beobachtungszeit als Hinweis auf Missbrauch erkennbar. 

2.5.2 Auffälligkeiten 

− im äußeren Erscheinungsbild 
+ Alkoholfahne, 
+ vermehrte Anwendung von „Atemreinigern“ (z. B. Pfefferminzbonbons o. ä.), 
+ unklare Sprache, 
+ schwankender Gang, 
+ aufgedunsen, danach dünn und ausgemergelt, 
+ Gesichtsrötungen (Säufernase), 
+ Zittern der Hände, Augenlider, Lippen, Arme und Beine schon morgens, 
+ Vernachlässigung des Äußeren. 

− im Verhalten 
+ Interesselosigkeit am dienstlichen und privaten Umfeld, 
+ Verlust der Kritikfähigkeit und Zunahme von Fehlern, 
+ häufige und abrupte Stimmungs- und Verhaltenswechsel, 
+ Veränderungen im zwischenmenschlichen Verhalten, Abkapselung, 
+ Suche nach Alleinsein, um heimlich trinken zu können. 

2.6 Welche Möglichkeiten der Hilfestellung gibt es, 
wenn der Verdacht auf Alkoholmissbrauch 
oder einer Alkoholabhängigkeit besteht? 

Jeder Fall von Alkoholmissbrauch ist ein Einzelfall, dessen sich der Vorgesetzte im Rahmen 
seiner Führungsaufgabe und Fürsorgepflicht aktiv anzunehmen hat. 

Dazu sollte er die möglichen, vorhandenen Hilfsnetze und Hilfseinrichtungen kennen. 
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2.6.1 Allgemeine Hinweise 

Hilfestellungen bieten der Vorgesetzten/dem Vorgesetzten gemäß ZDv 10/1 „Innere Führung“, 
aktuelle Ausgabe, dabei auch: 

die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter der StOV 

(vgl. hierzu:  ZDv 10/1, Anlage 1, Leitsatz 9) 

der Sanitätsoffizier 

(vgl. hierzu: ZDv 10/1, Nr. 338) 

die Militärseelsorge: 

(vgl. hierzu: ZDv 10/1, Nr. 338 u. Anlg 1, Leitsatz 9) 

Ä sowie die „Soldatenselbsthilfe gegen Sucht e. V.“. Sie ist ein Zusammenschluss von 
Betroffenen und freiwilligen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Sie steht jederzeit allen Angehörigen 
der Bundeswehr offen. Diese „nicht amtliche“ Hilfsorganisation ist mit Ansprechpartnern in allen 
Wehrbereichen vertreten (siehe Anhang, Anlage 5). 

Unter dem Motto „Beraten, Begleiten und Betreuen“ bietet ein Kreis von Sozialarbeitern, Ärzten, 
Seelsorgern und freiwilligen Mitarbeitern/-innen aus dem Bereich der Bundeswehr, Betroffene 
als auch nicht Betroffene, ihre Hilfe (auch zur Selbsthilfe) an.  

Am Anfang sollte immer ein Gespräch mit dem weiblichen/männlichen Soldaten stehen. Dabei 
teilt der/die Disziplinarvorgesetzte der/dem Betroffenen mit, welche Beobachtungen sie/er 
gemacht hat oder ihr/ihm zugetragen worden sind und welcher Verdacht besteht. Im weiteren 
Verlauf der Unterredung sollten der/dem Betroffenen Lösungswege und Hilfen angeboten 
werden, aber auch klar die Konsequenzen aufgezeigt werden, die entstehen, wenn weiterge-
trunken wird (vergleiche „Lösungsorientiertes Mitarbeitergespräch, siehe die entsprechende 
Arbeitshilfe ZInFü). 

2.6.2 Welche Hilfsmöglichkeiten kann die Vorgesetzte/der Vorgesetzte der/dem  
Betroffenen aufzeigen? 

− Vorstellung bei der Truppenärztin/beim Truppenarzt, um ggf. weitere Gespräche über die 
Alkoholproblematik zu führen und um Maßnahmen zur Behandlung einzuleiten. 

− Einschaltung der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters der Standortverwaltung. 
Das Erstgespräch sollte dabei durch den Vorgesetzten vermittelt werden. Diese Gespräche 
dienen dazu, den Betroffenen auf eine Behandlung vorzubereiten und geben ihm frühzeitig 
aktive Hilfestellung bei der Bewältigung seines Suchtproblems. In diese Unterredungen 
können auch Bezugspersonen der Betroffenen/des Betroffenen mit einbezogen werden. 
Dabei versucht die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter, einen umfassenden Überblick über 

1. Änderung 
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das Krankheitsbild mit all seinen Auswirkungen auf das berufliche und soziale Umfeld zu 
gewinnen, um ggf. einen Sozialbericht zur Einleitung einer stationären Therapie zu 
erstellen. 

− Gespräch mit einer Militärpfarrerin/einem Militärpfarrer, wenn der/die Betroffene dies 
wünscht. 

− Kontaktaufnahme mit der Ansprechstelle der Soldatenselbsthilfe gegen Sucht für eine 
Beratung, Betreuung und Begleitung in Suchtangelegenheiten (siehe Anhang, Anlage 5). 

2.6.3 Die Problematik des Gesprächs 

Das Gespräch über Alkoholkonsum, -missbrauch oder eine mögliche Abhängigkeit ist nicht nur 
für die/den Betroffene(n) heikel. Meist tun sich beide Seiten, also auch der/die Vorgesetzte, 
schwer damit. 

Die Einstellung der/des Vorgesetzten zum alkoholkranken Soldaten/zur alkoholkranken Soldatin 
ist oft nicht frei von Ablehnung und Zwiespalt der Gefühle. Hinzu kommt, dass möglicherweise 
zu ahndende Dienstpflichtverletzungen vorliegen, die sie/er als Vorgesetzte zu melden oder 
sogar zu maßregeln hat. 

Für beide Seiten existieren also emotionale Vorbehalte, die es erschweren, ein offenes 
Gespräch zur Thematik zu führen. Diese Problematik überträgt sich häufig auch auf die 
Gespräche mit Soldatinnen/Soldaten, die Alkohol konsumieren, ohne Alkoholikerin/Alkoholiker 
zu sein. Fast jede/jeder Betroffene fühlt sich bei der Frage nach seinem Alkoholkonsum dem 
Verdacht ausgesetzt, Alkoholiker/Alkoholikerin zu sein und reagiert mit Zurückhaltung oder 
sogar Ablehnung. 

Ziel des Gesprächs ist es, die Betroffene/den Betroffenen zu motivieren, sich beraten bzw. 
behandeln zu lassen. Das Eingestehen der Abhängigkeit sowie die Motivation zur Behandlung 
sind unabdingbare Voraussetzungen für ein die Probleme bewältigendes Vorgehen.  

Anmerkung: Alle Inhalte des Gesprächs des/der Disziplinarvorgesetzten mit dem/der Betrof-
fenen unterliegen dem Schutz des § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB in Verbindung mit § 48 Abs. 1 
WStG. Danach darf der/die Disziplinarvorgesetzte ein ihm/ihr als Amtsträger/Amtsträgerin aus 
dem persönlichen Lebensbereich von Untergebenen anvertrautes oder sonst wie im Rahmen 
der dienstlichen Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis, z. B. das Eingeständnis einer 
Suchtabhängigkeit, nicht an Dritte weitergeben. Dieses Verbot schließt jedoch die Verwertung 
eines Spontangeständnisses als Beweismittel nicht aus, wenn es dem/der Disziplinar-
vorgesetzten zuvor unmöglich war, die Betroffene/den Betroffenen über ihr/sein Recht zu 
schweigen zu belehren. In diesem Fall kann der/die Disziplinarvorgesetzte als Zeuge/Zeugin 
vernommen werden. Darüber hinaus können im Rahmen des Disziplinarverfahrens die Inhalte 
der ordnungsgemäß erstellten Vernehmungsniederschriften verwertet werden. 
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Besonders schwierig ist das Vorgehen bei einer/einem uneinsichtigen und nicht motivierten 
Soldatin/Soldaten. 

Hier ist das Ziel, in Gesprächen der/dem Betroffenen seine Situation zu verdeutlichen. Es ist ein 
Gebot der Fürsorge, dieses mit großer Kompromisslosigkeit und völlig unmissverständlich zu 
tun. Spürt die/der uneinsichtige Alkoholkranke nämlich auch nur die geringste Chance, sich aus 
der Situation herauszuwinden, so wird sie/er diese nutzen und wird in ihrem/seinem Trink-
verhalten, nunmehr gewarnt, eher noch heimlicher und einfallsreicher in der Tarnung der 
Erkrankung sein. Mit Hilfe der Truppenärztin/des Truppenarztes, der Sozialarbeiterin/des 
Sozialarbeiters oder des/der Militärgeistlichen muss der/dem Betroffenen klargemacht werden, 
dass Alkoholismus mit seinen Folgeerscheinungen eine lebensbedrohende Erkrankung ist. 

Nutzen alle Gespräche nichts, hilft in der Folgezeit nur eine harte, zu Nutzen der Soldatin/des 
Soldaten kompromisslose Vorgehensweise. Jede Schonung verführt die Alkoholabhängige/den 
Alkoholabhängigen dazu anzunehmen, es sei doch alles gar nicht so schlimm, und sie/er könne 
weiter wie bisher durchkommen. 

In dieser Zeit ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kommandeurin/Kommandeur, Einheits-
führerin/Einheitsführer, Truppenärztin/Truppenarzt, Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter, Militär-
pfarrerin/Militärpfarrer, Vertrauensperson, – oftmals auch der Ehefrau/dem Ehemann und 
weiteren Angehörigen – erforderlich. Unter diesen Bedingungen kann es dazu kommen, dass 
die Soldatin/der Soldat einsichtig wird und es letztendlich doch noch zu einer Behandlung 
kommt. 

Helfen alle Bemühungen nichts, oder bricht die Patientin/der Patient die Entwöhnung ab, so ist 
zu prüfen, ob er im Wege eines Dienstunfähigkeitsverfahrens (DU-Verfahrens gem. ZDv 14/5 B 
153) aus dem Dienstverhältnis zu entfernen ist. 

2.7 Maßnahmen der Prävention 

Die für die Streitkräfte gültige „Richtlinie zur Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen der 
Suchtprävention und -bekämpfung für Soldaten“, BMVg Fü S I 4 vom 08.06.1999 unterscheidet 
drei Stufen  der Prävention. Die Primärprävention ist unmittelbare Aufgabe aller Vorgesetzten. 
Die Sekundärprävention umfasst alle unterstützenden Maßnahmen der Vorgesetzten im 
Präventionsverbund, die neben den vorbeugenden ärztlichen Hilfsprogrammen Wirkung 
entfalten sollen. Die Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention sind allerdings nicht in 
jedem Fall strikt voneinander zu trennen. Deshalb werden sie im Folgenden unter dem Begriff 
„Truppendienstliche Maßnahmen“ zusammengefasst. Zur Tertiärprävention werden die sanitäts-
dienstlichen und truppendienstlichen Maßnahmen gerechnet, die zu ergreifen sind, um zu 
verhindern, dass ein erkrankter, aber zzt. „trockner“ weiblicher/männlicher Soldat rückfällig wird. 
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2.7.1 Truppendienstliche Maßnahmen 

− Vertrauensperson und Vorgesetzte zum Erkennen von Signalen qualifizieren, 
− Unterrichten der Soldatinnen/Soldaten und des Führungspersonals (Vorgesetzte) zur 

Befehlslage, zur Suchtproblematik Alkohol und zu Maßnahmen der Prävention, 
− konsequente Beachtung und Umsetzung der Befehlslage, 
− Feststellen besonderer oder typischer Anlässe im Truppenteil, bei denen grundsätzlich auch 

im Dienst Alkohol getrunken wird, 
− Bereitstellen eines ausreichenden und preisgünstigen Sortiments von alkoholfreien 

Getränken in Heimen und Gemeinschaftsräumen, 
− Kontrolle von Gemeinschaftsräumen, Heimen, Dienstzimmern und Stuben während der 

Dienstzeit auf Genuss oder das Vorhandensein von Alkohol, 
− Dienstaufsicht mit Zeit für persönliche Gespräche, 
− Sicherstellen einer von Soldatinnen/Soldaten angenommenen Freizeitgestaltung und 

Betreuung, 
− Maßnahmen an Entlassungs- und Inmarschsetzungstagen mit dem Ziel des Verbots des 

Alkoholausschanks in den Heimbetrieben, 
− sinnvolles Genehmigen von Ausnahmen zum Alkoholverbot, um das Alkoholverbot damit 

deutlich und konsequent zu machen, 
− Auffordern zur Zusammenarbeit zwischen Disziplinarvorgesetzten, Vertrauenspersonen, 

Truppenärztin/Truppenarzt, Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter, Militärpfarrerin/Militärpfarrer,  
− ständige enge Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen der Drogenberatung am Standort, 
− Gespräch mit gefährdeten oder abhängigen Soldatinnen/Soldaten, 
− Überweisen in Maßnahmen des Sanitäts- oder des Sozialdienstes. 

2.7.2 Sanitätsdienstliche Maßnahmen 

− Allgemeine Unterrichtung der weiblichen/männlichen Soldaten über die Suchtproblematik 
und umfassende Aufklärung über die Gefährdung,  

− Zusammenarbeit mit den Disziplinarvorgesetzten, Drogen-/Suchtberatungsstellen und der 
zuständigen Sozialarbeiterin/dem zuständigen Sozialarbeiter, 

− Einbestellen auffälliger, psychisch anfälliger Patienten zur Truppenärztin/zum Truppenarzt, 
Darstellen der Gefährdung, 

− fachärztliche Behandlung, 
− Einweisung in Therapien. 
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2.7.3 Zusätzliche Maßnahmen 

− Einschalten der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters und/oder der Militärpfarrerin/des 
Militärpfarrers, besonders bei familiären oder privaten Hintergründen der Alkoholgefährdung, 

− Verbindungsaufnahme zu regionalen Stellen der Beratung von Suchtgefährdeten bzw. 
Süchtigen wie z. B. Ansprechpartner/-innen der Soldatenselbsthilfe gegen Sucht. 

2.8 Bestimmungen für das Handeln des/der 
Disziplinarvorgesetzten 

Dem/der Disziplinarvorgesetzten obliegt gemäß § 10 Abs. 2 SG die Pflicht zur Dienstaufsicht 
und die Verantwortung für die Disziplin seiner/ihrer Untergebenen. Er/sie ist daher von Beginn 
des Verdachts eines Dienstvergehens bis zum Abschluss der disziplinaren Ermittlungen 
„Herr/Herrin des Verfahrens“ und verpflichtet, die in der jeweiligen Situation erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu veranlassen. 

2.8.1 Alkohol im Dienst 

− Während des Dienstes und der Dienstunterbrechungen ist der Genuss alkoholischer Ge-
tränke grundsätzlich verboten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des/der Disziplinar-
vorgesetzten (ZDv 10/5 „Leben in der militärischen Gemeinschaft“, Nr. 403). 

− Begeht eine Soldatin/ein Soldat ein Dienstvergehen unter Alkoholeinfluss, bleibt ihre/seine 
Verantwortung grundsätzlich bestehen; ggf. ist ihre/seine Schuldfähigkeit gemindert oder 
ausgeschlossen. Hat die Soldatin/der Soldat das Dienstvergehen im Vollrausch begangen, 
bleibt die Verantwortlichkeit bestehen, wenn sie/er sich vorsätzlich oder fahrlässig in den 
Vollrausch versetzt hat (die im Disziplinarrecht geltenden Grundsätze werden aus 
entsprechenden Bestimmungen des Strafrechts – vgl. §§ 20, 21, 323a StGB – abgeleitet). 

− Nach § 7 WStG wird ein mit Alkohol oder anderen Mitteln selbstverschuldeter Rausch nicht 
als Milderungsgrund anerkannt, wenn die Tat eine militärische Straftat nach dem WStG ist 
oder in Ausübung des Dienstes begangen worden ist. Diese Regelung ist nicht auf 
Dienstvergehen anzuwenden. 

− Bei dienstunfähigen Soldatinnen/Soldaten sind die Erlasse „Beendigung des Dienstver-
hältnisses eines Soldaten wegen Dienstunfähigkeit“ (ZDv 14/5, B 153) und „Richtlinien für 
die Personalbearbeitung von Soldaten, deren Dienstfähigkeit eingeschränkt ist und für das 
Verfahren zur Beendigung des Dienstverhältnisses wegen Dienstunfähigkeit“ (ZDv 14/5, B 
153a) zu beachten. 

− Schuldhaftes Verhalten liegt vor, wenn eine Alkoholikerin/ein Alkoholiker sich nach einer 
Entziehungskur bewusst über die zwingend einzuhaltende Alkoholabstinenz hinweg setzt 
und wieder anfängt zu trinken. 
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2.8.2 Trunkenheit am Steuer 

− ist im Dienst stets ein Dienstvergehen (§§ 7, 11 Abs. 1, 17 Abs. 2 Satz 1 SG; ZDv 14/3 
„Wehrdisziplinarordnung und Wehrbeschwerdeordnung“ B 162 Ziff. 5; ZDv 43/2 „Kraftfahr-
vorschrift für die Bundeswehr – Bestimmungen für den Betrieb und Verkehr von Dienst-
fahrzeugen“, Nr. 122), 

− ist außer Dienst ein Dienstvergehen, wenn die Tat geeignet ist, das Ansehen der 
Bundeswehr oder die Achtungs- und Vertrauenswürdigkeit der Soldatin/des Soldaten ernst-
haft zu beeinträchtigen (§ 17 Abs. 2 Satz 2 SG, ZDv 14/3 B 162 Ziff. 5). 

Maßnahmen bei Trunkenheit am Steuer 

Gemäß ZDv 14/3 B 117 in Verbindung mit B 162  sind zu veranlassen: 

− regelmäßig eine disziplinare Würdigung; 

während bei Berufssoldatinnen und -soldaten/Soldatinnen und Soldaten auf Zeit (Offz/Uffz) 
im Falle innerdienstlicher Trunkenheit am Steuer regelmäßig ein gerichtliches 
Disziplinarverfahren einzuleiten ist; 

ist dies bei außerdienstlicher Trunkenheit am Steuer nur dann der Fall, wenn besondere 
Umstände hinzutreten (z.B. Wiederholungsfall, grob rücksichtslose Gesinnung; vgl. ZDv 14/3 
B 162 Ziff. 7). 

=> Der/die Disziplinarvorgesetzte ist nicht befugt, die Entnahme einer Blutprobe gegen den 
Willen der beschuldigten Soldatin/des beschuldigten Soldaten anzuordnen (ZDv 14/3 B 120). 

− Gemäß Erlass „Trunkenheit am Steuer“, ZDv 14/3 B 162 Nr. 2 Satz 4, sind Personen, die 
Rauschmittel nehmen oder zum ständigen Alkoholkonsum neigen, als Kraftfahrer 
ungeeignet. Die Fahrerlaubnis ist ihnen gem. ZDv 43/1 bzw. ZDv 43/2 zu entziehen. 

− Soweit im Zusammenhang mit Alkohol ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr 
geführt wurde,  besteht der Verdacht einer Straftat gemäß § 316 StGB (Trunkenheit im 
Verkehr) sowie ggf. gemäß § 315 c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs). In diesem Fall 
ist nach dem Erlass „Abgabe an die Staatsanwaltschaft“ (ZDv 14/3 B 117 Anhang 2) 
vorzugehen. 

Besteht der Verdacht auf Alkoholmissbrauch, kann der Soldatin/dem Soldaten jedoch befohlen 
werden, sich der Truppenärztin/dem Truppenarzt vorzustellen, um ihre/seine Dienst- oder 
Verwendungsfähigkeit feststellen zu lassen (vgl. § 17 Abs. 4 Satz 3 SG). Im Rahmen einer 
Untersuchung auf Feststellung der Dienst- oder Verwendungsfähigkeit  hat die 
Soldatin/der Soldat die Pflicht zur Mitwirkung, d.h. ggf. eine Blutentnahme zu dulden. Eine 
Gehorsamspflichtverletzung kann disziplinarrechtlich gewürdigt werden. 

Da der/die Disziplinarvorgesetzte aufgrund des vorgenannten Verdachtes eines 
Dienstvergehens, das möglicherweise die Dienst- und Verwendungsfähigkeit der Soldatin/des 
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Soldaten berührt, die ärztliche Untersuchung veranlasst hat, unterliegt der untersuchende 
Sanitätsoffizier als Gutachter nicht der ärztlichen Schweigepflicht. Er hat daher den 
Disziplinarvorgesetzten in dem Maße Auskunft zu erteilen, wie es für die zu treffende 
Entscheidung notwendig ist (SPersAV vom 31.08.1995). Die Auskunft wird insoweit regelmäßig 
auf das Ergebnis der Dienst- und Verwendungsfähigkeitsuntersuchung (ja/nein/eingeschränkt) 
zu beschränken sein. 

Präventive Maßnahmen der Vorgesetzten 

− Regelmäßiges Aufklären über Gefahren und dienstrechtliche Konsequenzen des 
Alkoholmissbrauchs, 

− Umsetzen der Vorgaben zur Prävention gem. der „Richtlinie zur Koordination und Steuerung 
von Maßnahmen der Suchtprävention und -bekämpfung für Soldaten“, Erlass BMVg Fü S I / 
Fü S I 4 – Az 35-04-06 vom 08.07.1999, 

− Verhindern von Verstößen durch Bereitstellen von Dienst-Kfz bei geselligen oder sonstigen 
dienstlichen Veranstaltungen (ZDv 43/2, VMBl 2002, S. 123, ZDv 14/5 B 132). 

2.8.3 Fliegendes Personal 

Dieser Personenkreis hat den Alkoholgenuss in der Freizeit so zu beschränken, dass bei 
Flugbeginn keine Behinderung vorliegt. 

Es gelten die Grundsätze der ZDv 19/2 „Flugbetriebsordnung für die Bundeswehr“. 

Einzelheiten sind in der ZDv 19/2 im Kapitel 2 „Allgemeine Bestimmungen“, Nr. 112 und der 
BesAnLwA – AbtFlBetrBw 505/5101, Teil 2 „Flugmedizinische Richtlinien“ festgelegt.  

2.8.4 Flugsicherungspersonal 

Die Flugverkehrskontrolloffiziere der militärischen Flugsicherung unterliegen den Grundsätzen 
der ZDv 57/1 „Militärische Flugsicherung“, Kapitel 8, Absatz II. „Herstellung und Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit“. Gem. Nr. 828 ff. wirken leistungsbeeinflussenden Mittel auf die Ausübung 
der eigenverantwortlichen Tätigkeit im Kontrolldienst ein und führen zu entsprechenden 
Maßnahmen des Erlaubnis- und/oder Berechtigungsentzugs.  

Die BesAnMilFS 2-100 „Flugverkehrskontrolldienst“ legt in den „Allgemeinen Pflichten“ (Nr. 
115.2) fest, dass nicht unter Einfluss alkoholischer Getränke, berauschender Mittel oder 
leistungsmindernder Medikamente gearbeitet werden darf. 

2.8.5 Personal an Bord von schwimmenden Einheiten der Marine 

Hinsichtlich des Alkoholgenusses gelten neben den Gesetzen, Vorschriften und Weisungen die 
Vorgaben der MDv 160/1 „Dienst an Bord“. 
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2.8.6 Auslandsaufenthalte, Auslandseinsätze, Ein- und Ausreisen 

Im Hinblick auf Auslandseinsätze, Aufenthalte in verschiedenen Einsatzländern mit Ein- und 
Ausreisen, Ausbildungsaufenthalten in anderen Staaten ist zu beachten, dass für eine 
Mitnahme, teilweise auch für den Genuss von Alkohol besondere Vorschriften zu beachten/ein-
zuhalten sind. 

So können das Recht des Gaststaates, insbesondere das Strafmaß sowie die Rechtsauslegung 
durchaus von eigenen, nationalen Regelungen abweichen, z. B. Verbot der Einfuhr von Alkohol 
und alkoholhaltigen Getränken verbieten bzw. Einschränkung des öffentlichen Genusses. 

Diesem Sachverhalt ist durch den Vorgesetzten besonders durch ortsabhängige Regelungen, 
Weisungen und Befehle sowie Belehrungen zu begegnen. 

Innerhalb militärischer Liegenschaften, während des Dienstes und der Dienstunterbrechungen 
bedürfen Ausnahmen eines Alkoholgenusses immer der Genehmigung des/der Disziplinar-
vorgesetzten (ZDv 10/5 Nr. 403). Der  Handhabung von Alkohol bei Verlassen bzw. außerhalb 
der militärischen Liegenschaften im Ausland ist jedoch besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Entsprechende Weisungen finden sich in den  für die jeweiligen Einsätze geltenden 
Befehlen. 
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Kapitel 3 

Illegale Drogen 

Eine Reihe von Substanzen unterliegen wegen besonderer gesundheitlicher Risiken strengen, 
teilweise besonders strikten Beschränkungen des Handels, der Herstellung, des Erwerbs und 
Besitzes von Betäubungsmitteln bis hin zu einem teilweise völligen Verkehrsverbot nach dem 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG). 

3.1 Illegale Drogen in der Gesellschaft 

Der Missbrauch illegaler Betäubungsmittel, im Nachfolgenden „Drogen“, ist ein weltweites 
gesellschaftliches Problem, das nur im Verbund mit anderen Staaten und in einer engen 
Zusammenarbeit der verantwortlichen Stellen bekämpft werden kann. 

Der wesentliche Unterschied zu Alkohol-, Nikotin- oder Spielsucht besteht bei der Drogensucht 
darin, dass insbesondere die ungenehmigte Betäubungsmittelherstellung (einschließlich des 
Anbaus), der Drogenhandel und jeglicher Besitz illegaler Betäubungsmittel strafbar sind. 

Es gibt beim Gebrauch illegaler Drogen keine Zuordnung zu bestimmten sozialen Schichten; 
Drogenabhängigkeit kann jede Familie treffen. Unglückliche Lebensumstände, entwicklungs-
bedingte Konflikte, für die keine Lösung gefunden wurde, können den Griff zu Drogen ebenso 
auslösen wie Zukunftsängste, Misserfolge in Ausbildung und Beruf sowie fehlende tragfähige 
soziale Bindungen. 

Forschungen belegen, dass die Einstiegsmotive ganz normale Hoffnungen und Erwartungen 
sind, die unbefriedigt blieben. 

Vor dem Gebrauch illegaler Drogen werden in der Regel legale Rauschmittel wie Nikotin und 
Alkohol konsumiert. Als erste illegale Droge werden zu rund 80 % Cannabis-Produkte ver-
wendet. Heroin ist für die meisten Betroffenen der Einstieg zu den harten Drogen. Kokain 
gewinnt ständig an Bedeutung. Das Alter beim Einstieg auf „weiche“ Drogen (z. B. Cannabis) 
liegt bei etwa 15 Jahren, beim Wechsel zu „harten Drogen“ (z. B. Kokain) bei etwa 20 Jahren; 
Ecstasy zählt zu den „harten“ Drogen – Einstiegsalter liegt bei 17 Jahren. 

Der erste Zugang zum Drogenkonsum vollzieht sich in aller Regel in vertrauter Umgebung, d.h. 
in der Gesellschaft von Freunden oder Bekannten, in der Folge in Diskotheken und/oder auf 
Schulhöfen oder Parties. 

Neben der gesundheitlichen Gefährdung ist die Gefahr des Abgleitens in die Kriminalität 
besonders gravierend. Das größte Problem der Drogensüchtigen liegt in der Geldbeschaffung. 
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Neben vorhandenen Geldmitteln wird der Finanzbedarf durch Rauschgifthandel, indirekte 
Beschaffungskriminalität (Diebstahl, Einbruch, Raub) und Prostitution gedeckt. 

3.2 Drogenkonsum in den Streitkräften 

Drogenmissbrauch ist ein gesellschaftliches Problem, das von außen in die Bundeswehr 
hineingetragen wird. Die Streitkräfte sind selbst nicht in der Lage, diese Entwicklung zu ver-
hindern. Drogenmissbrauch (Verstöße gegen das BtMG) ist kein Problem der Bundeswehr in 
dem Sinne, dass durch den Dienst in den Streitkräften Drogenkonsum verursacht oder als 
Kompensationsmittel für Belastungen des Dienstes gewählt wird. 

Die Herstellung und der Besitz von,  sowie der Handel mit Drogen, sind unter Strafe gestellt  
(§ 29 Abs. 1 Nr. 1 Betäubungsmittelgesetz), nicht aber der Konsum. Durch das Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG, siehe ZDv 14/2) soll verhindert werden, dass junge Menschen schwere und 
nicht reparable Schäden an der Gesundheit nehmen und ihre Persönlichkeit zerstört wird. 
Allerdings sollen sie nicht schon im jugendlichen Alter „kriminalisiert“ werden, deshalb kann 
unter bestimmten Voraussetzungen von einer Strafverfolgung abgesehen werden.  

Wegen der von missbräuchlicher Benutzung von Betäubungsmitteln ausgehenden Gefahren für 
die Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Streitkräfte muss die Bundeswehr alles tun, 
um einer Ausbreitung des Betäubungsmittelmissbrauchs unter den Soldatinnen und Soldaten 
so wirksam wie möglich entgegenzutreten. Die Verhinderung einer ernstlichen Gefährdung der 
militärischen Ordnung durch den Drogenkonsum von Soldatinnen/Soldaten erfordert die 
konsequente Anwendung disziplinarer, strafrechtlicher und statusrechtlicher Sanktionen. 
Deshalb ist für alle Angehörigen der Bundeswehr auch der Konsum generell verboten 
und zu ahnden (ZDv 10/5 Nr. 404 und ZDv 14/3 B 163 Ziffer 2 ff.). 

Unabhängig von dieser eindeutigen Rechtslage ist in jedem Einzelfall zu prüfen, wie die Truppe 
durch zusätzliche Maßnahmen der fürsorglichen Betreuung erste Hilfe für betroffene 
Soldatinnen/Soldaten leisten kann.  

Über die Gefahren des Betäubungsmittelkonsums sind alle Soldatinnen und Soldaten frühzeitig 
durch den Disziplinarvorgesetzten/die Disziplinarvorgesetzte in Zusammenarbeit mit der 
Truppenärztin/dem Truppenarzt aufzuklären und über die strafrechtlichen und dienstrechtlichen 
Folgen aktenkundig zu belehren (ZDv 10/5 Nr. 404 und Anlage 12). 

3.3 Einnahme, Wirkung, Risiken und Möglichkeiten 
des Erkennens der verschiedenen Drogen 

Der Missbrauch von Betäubungsmitteln ist in vielen Fällen ein „psychisches Notsignal“, eine Art 
Hilferuf. Allerdings ist der Trend zum modebewussten Drogenkonsumverhalten nicht zu über-
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sehen. In jedem Fall sind drogengefährdete Soldatinnen/Soldaten hilfsbedürftig und 
drogenabhängige Soldatinnen/Soldaten hilfsbedürftig und krank. 

Es ist sehr schwer, Drogenmissbrauch oder Drogenabhängigkeit bei Soldatinnen und Soldaten 
zu erkennen. Sichere Anzeichen für eine beginnende Abhängigkeit gibt es nicht. Deutliche und 
plötzliche Veränderungen der Persönlichkeit, des Verhaltens und des Verhältnisses gegenüber 
der Umwelt können Anzeichen sein. Bei den unterschiedlichen Betäubungsmitteln gibt es 
jedoch typische Hinweise, die einen Verdacht bestärken können. 

3.3.1 Cannabis-Produkte 

− Gewinnung: Haschisch und Marihuana werden aus der indischen Hanfpflanze (Cannabis) 
gewonnen. Haschisch stellt man aus dem Harz her, Marihuana wird aus zerkleinerten, 
getrockneten Blättern und Blüten gewonnen. 

− Einnahme: Haschisch (Shit) und Marihuana (Gras) werden meist geraucht (pur oder mit 
Tabak gemischt), seltener Speisen beigemischt, gegessen oder in Tee, auch Milch-
Mixgetränken getrunken. 

− Wirkung: Haschisch in reiner Form ist erheblich stärker als Marihuana. Die Wirkung 
variiert von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation und ist entscheidend von der 
Grundstimmung des einzelnen Konsumenten abhängig. Ziel des „Users“ ist das Herstellen 
einer absolut entspannenden, höchst zufriedenen Phase. Die Palette reicht von wohligem 
Behagen über Verstimmung bis zu Angstzuständen. Es entsteht eine Neigung zur 
Innenschau. Sinneswahrnehmungen wie die der Farben und Töne können intensiver sein! 
Antriebsverlust ist ebenso möglich wie Ruhelosigkeit. 

− Risiken: Es kann zur psychischen Abhängigkeit kommen. Bei längerem Gebrauch 
erfolgt ein Nachlassen der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, verbunden mit allge-
meiner Antriebslosigkeit. Depressionen und Verwirrungszustände sowie Sprach- und 
Verständigungsprobleme können auftreten. Das Auftreten von Flash-backs (Echoräuschen) 
nach ausschließlichem Cannabiskonsum ist nach heutigem Forschungsstand sehr 
umstritten. Flash-backs oder Echoräusche beschreiben einen Zustand ähnlich des 
Zustandes unter akuter Intoxikation ohne zuvor erfolgte Drogeneinnahme. Der letzte 
Drogenkonsum muss Monate zurückliegen und muss in der Regel mehrfach erfolgt sein. 
Werden infolge des Konsums von Cannabis flash-back-Erlebnisse beschrieben, so ging dem 
Cannabiskonsum der Konsum anderer Drogen, insbesondere von Halluzinogenen voraus.1 

                                                 
1 Kleiber, D., Soellner, R.: Psychosoziale Risiken des Cannabis-Konsums; in: Cannabis – Neue Beiträge 

zu einer alten Diskussion (DHS – 2004) 
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Möglichkeiten des Erkennens 

− gepresste Blättchen, Stäbchen eingewickelt in Plastik- oder Silberfolie, brettähnliche Tafeln 
(Größe einer Tafel Schokolade) in verschiedenen Farben, 

− Plastiktütchen mit Marihuana (heuähnlich), 
− Joints (auffällig dick gedrehte Zigaretten), 
− Rauchutensilien (Pfeifen in verschiedenen Formen und Größen, insbesondere der wasser-

pfeifenartige Bong). 

3.3.2 Halluzinogene (LSD, Mescalin, Psilocybin, Oluliuqui, DOM, STP) 

− Gewinnung: LSD ist ein synthetisches Produkt. Man nennt es auch Trip. Mescalin, 
Psilocybin, Ololiuqui sind pflanzliche Wirkstoffe, die auch künstlich hergestellt werden. DOM 
oder STP ist die Synthese eines Mescalin- und Amphetaminanteils. 

− Einnahme: Der Wirkstoff wird in Flüssigkeit gelöst und auf Trägersubstanzen wie 
Tabletten, Zuckerstückchen, Löschpapier, Filzstücke getropft und als „Trip“ geschluckt. 

− Wirkung: Die Wirkungen sind vielfältig. Veränderungen in der Wahrnehmung und im 
Erleben, Halluzinationen, Intensivierung der Stimmungslage, Überschätzung der eigenen 
Fähigkeiten. Das Gefühlsspektrum reicht von farbenprächtiger Phantasiewelt bis zu Angst- 
und Horrorvorstellungen. Die Ausgangsstimmung ist entscheidend dafür, ob das Erlebnis 
eher euphorisch oder depressiv geprägt ist. 

− Risiken: Stimmungen und Sinnestäuschungen können so stark werden, dass es zu 
erhöhter unkontrollierbarer Risikobereitschaft kommen kann. Unter Umständen können 
Psychosen zum Ausbruch kommen. 

Möglichkeiten des Erkennens 

− kleine Löschblattstückchen, Filzpapier, die mit halluzinogenen Stoffen getränkt sind, 
− sehr kleine Tabletten, häufig bunt. 

3.3.3 Heroin, andere Opiate 

− Gewinnung: Grundlage für die Opiatherstellung (Opium, Morphium, Heroin) ist der 
Milchsaft, der aus der unreifen Schlafmohnkapsel gewonnen wird. Durch eine chemische 
Reaktion von Morphin und Essigsäure entsteht Heroin. Es ist das stärkste Suchtmittel, das 
bisher entdeckt wurde. 

− Einnahme: Heroin (das in der Drogenszene am weitesten verbreitete Opiat) wird in die 
Vene gespritzt, durch die Nase geschnupft oder inhaliert. 

− Wirkung: Opiate haben eine stark betäubende, beruhigende Wirkung. Sämtliche 
negativen Empfindungen wie Schmerz, Leeregefühle, Sorgen, Unwillen, Angst werden schon 
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kurz nach der Einnahme zugedeckt, hinzu kommt ein momentan spürbares Hochgefühl 
(„flash“), das Selbstbewusstsein ist gesteigert. 

− Risiken: Schon ein kurzzeitiger, regelmäßiger Konsum erzeugt mit Sicherheit 
körperliche und psychische Abhängigkeit. Akute Gefahren sind Bewusstlosigkeit (Ersticken 
an Erbrochenem), Atemlähmung und/oder Herzschwäche mit Todesfolge bei Überdosierung 
oder giftigen Beimengungen. 

Besondere Risiken sind Infektionen (Geschwüre, Hepatitis, AIDS) durch nichtsterile Spritzen. 
Weitere Gefahren sind Beschaffungskriminalität und Prostitution. 

Möglichkeiten des Erkennens 

− kleine gefaltete Papier- oder Metallfolienbriefchen, in denen Heroin transportiert oder 
verkauft wird, 

− Spritzen, Löffel, in denen Heroin verflüssigt wird, 
− Glas- oder Plastikeinwegspritzen, 
− Filter (Zigarette), durch die Heroin in die Spritze gezogen und gereinigt wird, 
− Riemen und Gummischläuche zum Abbinden, 
− Einstichstellen bzw. Narben an der Innenseite von Arm und Ellenbogen, 
− Einstichstellen in die Haut, auch an den Füßen, Händen, Ellenbeugen und Achseln. 

3.3.4 Kokain 

− Gewinnung: Kokain wird aus den Blättern des in Südamerika wachsenden Kokastrauches 
gewonnen. Es ist ein chemischer Extrakt, der durch Kneten der Blätter in Verbindung mit 
Wasser und Kalk hergestellt wird. Es ist als weißes Pulver auf dem Markt. 

− Einnahme: Kokain wird geschnupft, gespritzt, geraucht. 
− Wirkung: Kokain wirkt auf das zentrale Nervensystem. Es betäubt die Nervenzellen, 

macht sie gegen Reize unempfindlich. Zunächst wirkt es aktivitätssteigernd, euphorisch und 
enthemmend. Ein erhöhtes Kontakt- und Redebedürfnis wird hervorgerufen. Nach dem 
„Hoch“ folgt ein „Tief“, man ist abgespannt, müde, missmutig. 

− Risiken: Kokain ist ein sehr hohes psychisches Abhängigkeitspotenzial. Dauernde hohe 
Dosierungen führen zu Depressionen, Verfolgungswahn und Halluzinationen. Bei Über-
dosierung besteht die Gefahr einer tödlichen Atemlähmung und/oder Herzschwäche. Durch 
das Kokain-Schnupfen kann die Nasenscheidewand geschädigt werden. 

Möglichkeiten des Erkennens 

− kleine Briefchen mit bitterem Pulver, 
− Utensilien für das Schnupfen (sehr kleine Löffel, Taschenspiegel, kleine Trinkhalme zum 

Schnupfen). 

Eine Sonderform des Kokains, die sich immer mehr ausbreitet, ist „CRACK“. 
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− Gewinnung: Crack wird durch mit Backpulver basisch freigesetztem Kokain gewonnen. 
− Einnahme: Crack wird überwiegend in kleinen Pfeifen geraucht, wobei ein knackendes 

Geräusch entsteht, daher der Name. 
− Wirkung: Ähnlich wie Kokain. Durch die enorme und kurze Wirkung der Droge und das 

darauffolgende unglaubliche Tief ist das psychische und körperliche Abhängigkeitspotenzial 
von Crack höher als bei anderen Drogenarten. 

Möglichkeiten des Erkennens 

− Crack sieht aus wie kleine weiße bis hellgelbe (auch zartrosa) Steinchen („rocks“) und 
variiert von Sandkorn- bis zu Kieselsteingröße. 

− Filmdosen, kleine Behälter (luftdicht), 
− Rauchutensilien jeglicher Art mit kleinen Pfeifenköpfen, vom Selbstbau (miniaturisiert, 

zerlegbar) bis zum Designerstück. 

3.3.5 Schnüffelstoffe 

− Gewinnung: Zum Schnüffeln werden chemische Lösungsmittel aus dem Industrie-, 
Bastel- und Haushaltsbereich wie Klebstoffe, Klebstoffverdünner, Farben und Lacke, Benzin 
u.a. benutzt. 

− Einnahme: Die giftigen Dämpfe werden inhaliert. 
− Wirkung: Das Einatmen dieser Stoffe aus getränkten Tüchern oder aus Plastiktüten 

führt zu einem schnellen Rausch, mit vermeintlich gesteigerter Sinneswahrnehmung und 
anschließender Bewusstseinstrübung. 

− Risiken: Regelmäßiges Schnüffeln kann zu erheblicher psychischer Abhängigkeit und 
schweren körperlichen und psychischen Schäden führen: 
+ Verbrennungen und Verätzungen der Atemwege, schwere Leber- und Nierenschäden, 

längerer Konsum führt zur Demenz (dauernde Geistesschwäche). 
+ Bei zu hoher Dosis kann Bewusstlosigkeit und Atemlähmung mit Todesfolge auftreten. 
+ Die Praxis, Plastiktuten über den Kopf zu ziehen, um eine intensive Einatmung zu ermög-

lichen, ist besonders gefährlich, weil beim Verlust des Bewusstseins der Erstickungstod 
unter der Plastiktüte droht. 

Möglichkeiten des Erkennens 

starker Geruch nach Lösungsmitteln oder Farben, der auch im Atem und in der Kleidung 
wahrnehmbar ist. 

3.3.6 Designerdrogen 

− Gewinnung: Designerdrogen werden in illegalen, aber professionell betriebenen Labors 
(das Labor in der „Waschküche“ ist inzwischen die Ausnahme) vollsynthetisch hergestellt. 
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Sie ahmen die Wirkung verschiedener Drogen nach. Bei ihrer Gewinnung wird die 
chemische Zusammensetzung eines Ausgangsstoffes verändert bzw. eine neue Droge 
entworfen. Synthetische Drogen werden ständig entwickelt („designed“, daher der Name 
Designerdroge!) und auch in der Zusammensetzung geändert, um das Betäubungs-
mittelgesetz wenigstens zeitweise zu umgehen, d.h. bis die Droge selbst oder Teile der 
Inhaltsstoffe für illegal erklärt werden. 

− Einnahme: Sie werden geschluckt, geraucht, gespritzt oder geschnüffelt. 
− Wirkung: Die Wirkung ist je nach Ausgangsstoff unterschiedlich und kann dämpfend 

bis euphorisierend sein. 
− Risiken: Psychische Abhängigkeit kann ein hohes Maß erreichen, körperliche 

Abhängigkeit ist nicht auszuschließen. Ein besonders hohes Risiko birgt die ungewisse 
Zusammensetzung des Stoffes. Die Rauschdauer, die Intensität des Rausches und die 
Nebenwirkungen der Drogen sind nur schwer einzuschätzen. Akute Vergiftungser-
scheinungen können die Folge sein. 

3.3.7 Amphetamine, Amphetaminderivate 

Diese Gruppe der illegalen Betäubungsmittel stellt die, besonders bei Jugendlichen der 
Altersgruppe 15-25, nach Cannabis beliebteste Droge dar. 

− Gewinnung: Amphetamine sind Aufputschmittel und ausschließlich synthetische Stoffe. In 
privaten und professionellen illegalen Labors werden sie aus verschiedenen Grundstoffen 
hergestellt. Für den Konsum fabriziertes Pulver wird als „Speed“ bezeichnet, in kristalliner 
Form „Crystal“. 

− Einnahme: Sie werden geschluckt, geschnupft (gesnieft) oder gespritzt. Bei der 
Einnahme von amphetaminhaltigen Mitteln kann sich sehr schnell eine Toleranz entwickeln, 
die zur Abnahme der euphorisierenden Wirkungen und damit häufig zu exzessiven 
Dosissteigerungen führt. 

− Wirkung: Sie wirken antriebssteigernd, aufputschend, vermindern Ermüdung, Ess- und 
Trinkverlangen, steigern vorübergehend die Leistungsfähigkeit. Sie werden genommen, um 
euphorische Gefühle zu erzeugen, um gut zu „funktionieren“. 

− Risiken: Die psychische Abhängigkeit kann ein hohes Maß erreichen. Die physischen 
Folgen sind chronische Appetitlosigkeit, rasendes Herzklopfen, Zittern, Schlaflosigkeit, 
Verfolgungswahn. Wegen dieser Beschwerden werden oft zusätzlich oder anschließend 
Beruhigungsmittel bzw. Cannabis („Cool-down“, After-Party) im Gruppenrahmen konsumiert. 
Das Gehirn, hier das Lern- und Kurzzeitgedächtnis, wird bei längerer Nutzung der Droge 
geschädigt. 
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Die bekannteste und meistkonsumierte Droge ist hier Ecstasy/XTC. 

− Gewinnung: Die Herstellung erfolgt in Tablettenform, auch als Kapseln bestehend aus 
einem oder mehreren Wirkstoffen der Amphetamine. Aus Marketing-Gründen gibt es eine 
Vielzahl (über 100) von Tablettenformen, -farben und eingepressten Logos, die der 
einzelnen Tablette dann auch den Namen geben (Adam, Eve, Elefant, Mercedes, Smartie, 
Smiley). 

− Einnahme: Sie werden geschluckt, die Wirkung tritt je nach Tablette/Dosis nach ca. 15 
bis 30 Minuten ein und hält 4 bis 6 Stunden an. 

− Wirkung und Risiken sind nahezu identisch wie bei anderen Amphetaminen. 

Eine neue Form ist das „flüssige Ecstasy“ (auch Salty, Soap, Liquid), hat mit XTC aber nichts 
gemein. „GHB“ (Gamma-Hydroxybuttersäure) als neue Droge findet den Weg in die „Szene“. In 
Laboren zunehmend hergestellt, gewinnt diese Modedroge in Europa zunehmend an 
Bedeutung. 

GHB ist normalerweise farb-, geruch- und geschmacklos, derzeit in Schnelltests nicht 
nachweisbar. Die Droge wird Getränken beigemischt und wirkt ähnlich wie alle synthetischen 
Drogen, allerdings in  Form des Willensverlustes. Sie wird deshalb gern auch als eine Art „K.O.-
Tropfen“  verabreicht. 

3.4 Maßnahmen der Prävention 

Im Rahmen der Prävention sind Hauptziele der Vorsorge:  

− Unterbinden des illegalen Handels, Blockade der „Griffnähe“, 
− Eindämmen der Nachfragebereitschaft, 
− Dämpfen der Neugier oder Lust, Drogen zu probieren, 
− Hilfe für die betroffene Soldatin/den betroffenen Soldaten, 
− Aufrechterhalten von Disziplin und Einsatzbereitschaft. 

Die Präventionsmaßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind, lassen sich in 
drei Stufen einteilen (siehe Erlass: „Richtlinie zur Koordinierung und Steuerung von Maß-
nahmen der Suchtprävention und -bekämpfung für Soldaten“, BMVg Fü S I 4 vom 08.06.1999): 

− Primärprävention aller Vorgesetzten, 
− Sekundärprävention, 
− Tertiärprävention. 

Die Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention sind nicht trennscharf voneinander zu 
unterscheiden und werden deshalb im Folgenden unter dem Begriff „Truppendienstliche 
Maßnahmen“ zusammengefasst. 
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3.4.1 Truppendienstliche Maßnahmen 

− Aufklärung über Gefährdung bei Drogenkonsum, 
− Problembewusstsein der Soldatinnen und Soldaten wecken, Abwehrverhalten stärken, 
− ständige enge Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen der Drogenberatung am Standort, 
− umfassende Dienstaufsicht und Erkennen von psychisch anfälligen Soldatinnen und 

Soldaten, 
− Herstellen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in der Einheit; Verständnis wecken für die 

Mitverantwortung für den Kameraden/die Kameradin, 
− Vertrauenspersonen und Zug-/GrpFhr zum Erkennen von „Signalen“ qualifizieren, 
− enge Zusammenarbeit mit Truppenärztin/Truppenarzt, Militärpfarrerin/Militärpfarrer und 

Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter, 
− bedarfsgerechte Hilfe und gezielte Prävention durch Einschalten von dienstlichen und zivilen 

Drogen-/Suchtberatungsstellen, 
− Hilfeleistung durch konsequente Härte und gleichzeitigen Willen zu helfen, 
− Gespräch mit dem Betroffenen, 
− ständiges Aufklären über die dienst- und strafrechtlichen Konsequenzen des Drogen-

konsums. 

3.4.2 Sanitätsdienstliche Maßnahmen 

− umfassende Aufklärung über die Gefährdung, 
− Zusammenarbeit mit Drogen-/Suchtberatungsstellen und der zuständigen Sozialarbeiterin/ 

dem zuständigen Sozialarbeiter, 
− sorgfältiges Überwachen der Ausgabe „kritischer“ Medikamente, 
− Einbestellen auffälliger, psychisch anfälliger Soldatinnen und Soldaten, 
− medizinisches Behandeln und Beraten durch die Truppenärztin/den Truppenarzt, 
− Maßnahmen zur Therapie in Zusammenarbeit mit Bw-Dienststellen und zivilen Stellen. 

3.5 Bestimmungen für das Handeln der 
Disziplinarvorgesetzten 

3.5.1 Allgemeine Hinweise 

Jegliche Erkenntnis u.a. über den Besitz, Konsum, Handel und über die Weitergabe von bzw. 
mit Betäubungsmitteln durch Soldatinnen und Soldaten ohne behördliche Erlaubnis – auch im 
außerdienstlichen Bereich – veranlassen den Disziplinarvorgesetzten/die Disziplinarvorgesetzte 
zum unverzüglichen Handeln: Solche Verhaltensweisen stellen in der Regel Straftaten nach 
dem „Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln“ (Betäubungsmittelgesetz – BtMG, siehe 
ZDv 14/2) dar. Sie sind immer Dienstpflichtverletzungen nach dem Soldatengesetz. 
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Der/die Disziplinarvorgesetzte hat parallel zu seinen rechtlich bedeutsamen Ermittlungen sowie 
Prüfungen einer disziplinaren Ahndung die erforderlichen Maßnahmen der Hilfe und Fürsorge 
für die betreffende Soldatin/den betreffenden Soldaten in die Wege zu leiten. 

Soldatinnen und Soldaten, die Betäubungsmittel konsumiert haben, sind der Truppenärztin/dem 
Truppenarzt vorzustellen. Gegebenenfalls sind eine Therapie und die Prüfung der Dienst-
fähigkeit der Soldatin/des Soldaten zu veranlassen. Sofortentscheidungen können angezeigt 
sein, z. B. das Herauslösen aus einer bestimmten Verwendung (z. B. Kraftfahrverwendungs-
fähigkeit, Dienst an/mit der Waffe). Rücksprache mit der zuständigen Rechtsberaterin/dem 
zuständigen Rechtsberater ist zu halten. 

Auslandsaufenthalte, Auslandseinsätze, Ein- und Ausreisen 

Im Hinblick auf Auslandseinsätze, Aufenthalte in verschiedenen Einsatzländern mit Ein- und 
Ausreisen, Ausbildungsaufenthalten in anderen Staaten ist zu beachten, dass hinsichtlich 
legaler und illegaler Drogen besondere Vorschriften zu beachten/einzuhalten sind. 

So können das Recht des Gaststaates, insbesondere das Strafmaß, sowie die Rechts-
auslegung durchaus von eigenen, nationalen Regelungen abweichen, z. B. eine 
Einfuhr/Ausfuhr von Betäubungsmitteln regeln bzw. den öffentlichen Genuss erlauben. Diesem 
Sachverhalt ist durch den Vorgesetzten besonders durch ortsabhängige Regelungen, 
Weisungen und Befehle sowie Belehrungen zu begegnen. 

Bei legalen und illegalen Drogen gelten die eigenen nationalen Gesetze, Weisungen und 
Richtlinien, auch wenn Regelungen des Gaststaates teilweise die Nutzung von rauscher-
zeugenden Substanzen freigeben. Ein- und Ausfuhr von möglichen freigegebenen Substanzen, 
z. B. als Reisemitbringsel, sind deshalb zu unterbinden. 

3.5.2 Rechtliche Einordnung des Missbrauchs von Betäubungsmitteln und  
erforderliche dienstliche Maßnahmen 

Strafrecht 

Der/die Disziplinarvorgesetzte hat bei Anhaltspunkten für einen Betäubungsmittelmissbrauch 
innerhalb seines Verantwortungsbereichs zu prüfen, ob der Verdacht einer Straftat besteht und 
deswegen die Polizei (für die Ermittlungen) sowie die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden 
müssen. 

Im 6. Abschnitt des BtMG – §§ 29 bis 34 – sind die Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten 
– Tatbestände des Betäubungsmittelmissbrauchs zusammengefasst (siehe ZDv 14/2).  

Gem. § 29 Abs. 1 Nr. 1, 3 BtMG wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne 
Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt, sich 
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in sonstiger Weise beschafft oder besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis 
für den Erwerb zu sein. Auch der Versuch (nicht des Besitzes) ist strafbar (§ 29 Abs. 2 BtMG). 

Der Konsum von Betäubungsmitteln ist dann nicht strafbar, wenn der Täter die Mittel nicht 
vorher oder gleichzeitig im Besitz hatte. 

Beispiel: „Bloßes Ziehen“ an der Haschischzigarette einer anderen Person. 

Längerfristige Freiheitsstrafen sind vorgesehen u.a. für 

− unerlaubtes gewerbsmäßiges Handeln mit Betäubungsmitteln, 
− o. g. Handlungen (Handel, Veräußerung etc.), wenn diese die Gesundheit mehrerer 

Menschen und/oder gar Minderjährige gefährden, 
− unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, vor allem auch als 

Mitglied einer entsprechend spezialisierten Bande. (Vgl. §§ 29 Abs. 3; 29a, 30, 30a BtMG). 

Abgabe an die Staatsanwaltschaft 

Beim Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durch eine 
Soldatin/einen Soldaten oder mehrere Soldatinnen und/oder Soldaten hat der/die Disziplinar-
vorgesetzte die Ermittlungen aufzunehmen und zu führen (§ 32 Abs. 1 WDO). Gleichzeitig ist 
eine Abgabe an die zuständige Staatsanwaltschaft zu prüfen (§ 33 Abs. 3 WDO i.V.m. ZDv 14/3 
B 117 – Abgabeerlass). Straftaten gem. §§ 29 Abs. 3, 29a, 30, 30a BtMG (Anhang 1 des 
Abgabeerlasses) sind zwingend abzugeben. Straftaten gem. § 29 Abs. 1, 2, 4 BtMG (Anhang 2 
des Abgabeerlasses) sind regelmäßig abzugeben, soweit nicht im Einzelfall eine Ausnahme 
gerechtfertigt erscheint. Bei besonderen Auslandsverwendungen ist gem.  Ziff. VII. des Abgabe-
erlasses zu verfahren. 

Über alle Fragen, die mit einer Abgabe zusammenhängen, erteilt die Rechtsberaterin/der 
Rechtsberater Auskunft. Will der/die Disziplinarvorgesetzte eine der im Anhang 2 des 
Abgabeerlasses aufgeführten Straftaten nicht abgeben, hat er/sie eine Stellungnahme der 
zuständigen Rechtsberaterin/des zuständigen Rechtsberaters einzuholen. 

Bei der Abgabe oder im Nachgang hierzu macht der/die Disziplinarvorgesetzte der 
Staatsanwaltschaft Mitteilung, ob und ggf. wie er die Sache disziplinar erledigt hat oder ob er 
die disziplinare Erledigung bis zur Beendigung des Strafverfahrens ausgesetzt hat (§ 33 Abs. 3  
Satz 2  WDO; ZDv 14/3 B 117 VI Nr. 1). 

Zu beachten ist, dass die Einschaltung der Polizei bereits der Abgabe an die Staatsanwaltschaft 
gleichkommt (vgl. ZDv 14/3 B 119), aber diese nicht ersetzt (vgl. Abgabeerlass).  

Die Abgabe an die Staatsanwaltschaft muss nicht zwangsläufig zu einem Strafverfahren mit 
einer Verurteilung des Täters führen.  
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Der Gesetzgeber ermöglicht den Strafverfolgungsorganen ein Absehen von Strafe (§ 29 Abs. 5 
BtMG) und Strafverfolgung (§ 31a BtMG). Mit den §§ 29 Abs. 5 und 31a BtMG wird das Ziel 
verfolgt, wirkungsvoller auf Probierer und Gelegenheitskonsumenten einzuwirken. Sie sollen 
nicht durch die Verhängung von Strafe in die – kriminelle – Drogenszene und in die 
Solidarisierung mit den Dealern gedrängt werden.  

Kriterien für das Absehen von Strafe und Strafverfolgung sind:  

− geringe Schuld, 
− kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, 
− Betäubungsmittel zum gelegentlichen Eigenverbrauch, 
− geringe Mengen an Cannabisprodukten, 
− keine Fremdgefährdung! 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 09.03.1994 klargestellt, dass 
bei Verstößen gegen das BtMG in Schulen, Jugendheimen, Kasernen oder ähnlichen 
Einrichtungen von einer Fremdgefährdung auszugehen sei. In derartigen Fällen sind 
demnach die Voraussetzungen für das Absehen von der Strafverfolgung gem. §§ 29 Abs. 5,  
31a BtMG nicht vorhanden. Somit ergibt sich durch den Beschluss des BVerfG keine Änderung 
der rechtlichen Bewertung des Betäubungsmittelkonsums innerhalb des Dienstes sowie 
innerhalb der militärischen Anlagen. 

Hinsichtlich der Abgabe an die Staatsanwaltschaft hat der/die Disziplinarvorgesetzte keine 
eigene Zuständigkeit zur Prüfung und Entscheidung. Für ihn sind die Abgabevorschrift des § 33 
Abs. 3 WDO und der o. g. Abgabeerlass (ZDv 14/3 B 117) maßgebend. Dies gilt auch dann, 
wenn bei der zuständigen Staatsanwaltschaft erfahrungsgemäß mit einer Einstellung zu 
rechnen ist! 
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Disziplinarrecht 

– Dienstvergehen 

Ungeachtet eines möglichen Absehens von einer Strafverfolgung seitens der Strafver-
folgungsbehörden, ist der Verstoß einer Soldatin/eines Soldaten gegen das Betäubungs-
mittelgesetz sowie der nicht strafbare Konsum von Betäubungsmitteln gem. ZDv 10/5 Nr. 404 
und ZDv 14/3 B 163 „Missbrauch von Betäubungsmitteln“ aufgrund der Fremdgefährdung und 
der Aufrechterhaltung der militärischen Ordnung, immer ein zu ahndendes, schwer 
wiegendes Dienstvergehen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Tat innerhalb oder außerhalb 
dienstlicher Unterkünfte, innerhalb oder außerhalb der Dienstzeit begangen wird. 

Der 2. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), der letztinstanzlich für die 
disziplinargerichtliche Würdigung und Ahndung von Dienstvergehen zuständig ist, hielt in einem 
Urteil vom 10. August 1994 – also 5 Monate nach der zuvor angesprochenen Entscheidung des 
BVerfG – an seiner bisherigen Rechtsprechung zum unerlaubten Umgang mit Betäubungs-
mitteln fest (vgl. BVerwG, 2. Wehrdienstsenat, Urteil vom 10.08.94, 2 WD 24/94, in: NZWehrr 
1995, S.166 ff).  

Danach verstößt ein Soldat/eine Soldatin bereits durch einmaligen inner- oder 
außerdienstlichen Konsum von Haschisch gegen seine Kernpflicht zum treuen Dienen nach § 7 
SG, weil dadurch die Einsatzbereitschaft des Soldaten/der Soldatin, der auch außerhalb der 
Dienststunden jederzeit mit seinem Einsatz rechnen muss, in Frage gestellt wird. Dabei stützte 
sich der Senat auf wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse medizinischer Sachverständiger, 
wonach der Konsum von Haschisch die Wahrnehmungs-, Konzentrations- und 
Reaktionsfähigkeit herabsetzt und die Raum-Zeit-Orientierung beeinträchtigt sowie 
Denkstörungen hervorruft. Selbst das Auftreten eines sog. „Echorausches“ oder „flash back“ 
könne als latente Gefahr im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. 

Durch den Konsum und sonstigen Missbrauch von Betäubungsmitteln verletzt die Soldatin/der 
Soldat die Pflicht zum treuen Dienen (§ 7 SG), zum Gehorsam (§ 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 SG) 
und zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten im oder außer Dienst (§ 17 Abs. 2 SG). 
Bei Abgabe von Betäubungsmitteln an Kameradinnen/Kameraden bzw. Untergebene oder 
Verleitung dieser zum Konsum ist zudem eine Verletzung der Pflicht zur Kameradschaft (§ 12 
SG) bzw. der Pflicht zur Fürsorge (§ 10 Abs. 3 SG) gegeben. 

Der Betäubungsmittelkonsum stellt auch einen Verstoß gegen die Pflicht zur Gesunderhaltung 
dar  (§ 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 SG), wenn in seiner Folge eine konkrete Gesundheitsbeein-
trächtigung eingetreten ist. 

Im Falle eines Grundwehrdienst leistenden Ersttäters, der außerhalb dienstlicher Unterkünfte 
und Anlagen außerhalb der Dienstzeit Betäubungsmittel mit geringem Wirkstoffgehalt 
konsumiert hat, kommt bei der Maßnahmebemessung u. U. ein Absehen von den zulässigen 
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Höchstmaßnahmen (Disziplinararrest, Ausgangsbeschränkung) in Betracht. Offenbart eine 
Soldatin oder ein Soldat freiwillig ihren oder seinen Betäubungsmittelkonsum und sind 
strafbares Handeln sowie eine schwerwiegende Pflichtverletzung über den Konsum hinaus 
nicht ersichtlich, kann ausnahmsweise von einer disziplinaren Maßregelung abgesehen werden. 
Im Zweifel sollte Rücksprache mit der Rechtsberaterin/dem Rechtsberater gehalten werden. 

Berufssoldatinnen und -soldaten sowie Soldatinnen/Soldaten auf Zeit droht bei derartigem 
Fehlverhalten ein gerichtliches Disziplinarverfahren. Hierzu führt der Disziplinarvorgesetzte die 
Entscheidung der Einleitungsbehörde herbei (§ 41 WDO). 

Schon einmaliger Konsum von Haschisch kann bei Soldatinnen und Soldaten mit 
Vorgesetzteneigenschaft die Dienstgradherabsetzung (§ 58 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 64 WDO) zur 
Folge haben. In besonders schwerwiegenden Fällen – z.B. Verleitung eines Untergebenen 
durch einen Vorgesetzten zum Betäubungsmittelkonsum oder fortgesetzter, intensiver Handel – 
droht die Entfernung aus dem Dienstverhältnis (§ 58 Abs. 1 Nr. 5  WDO i.V.m. § 63 WDO). 
Dabei sind jedoch gem. § 38 Abs. 1 WDO bei Art und Maß der Disziplinarmaßnahme stets 
Eigenart und Schwere des Dienstvergehens sowie seine Auswirkungen, das Maß der Schuld, 
die Persönlichkeit, die bisherige Führung und die Beweggründe der Soldatinnen und Soldaten 
zu berücksichtigen, sodass sich jegliche schematische Zuordnung eines Dienstvergehens zu 
einer konkreten gerichtlichen Disziplinarmaßnahme verbietet. 

Militärkraftfahrer, die bei der dienstlichen Nutzung von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von 
Rauschmitteln, einschließlich Betäubungsmitteln stehen, begehen immer ein Dienstvergehen 
gem. ZDv 10/5 Nr. 404 und ZDv 14/3 B 162. Der Entzug der militärischen Fahrerlaubnis ist in 
diesem Fall geboten, hinsichtlich ziviler Berechtigungsscheine sind entsprechende Mitteilungen 
abzugeben (ZDv 43/1 bzw. 43/2). 

– Ermittlungen/Verfahren 

Der/die Disziplinarvorgesetzte hat unverzüglich und unabhängig von etwaigen polizeilichen 
Ermittlungen disziplinare Ermittlungen aufzunehmen, wenn eine ihm unterstellte Soldatin/ein 
ihm unterstellter Soldat Verdacht des Besitzes, des Konsums, der Weitergabe von 
Betäubungsmitteln oder anderer o.g. Handlungen mit diesen Mitteln steht (§ 32 Abs. 1 WDO). 
Hierbei kommen Durchsuchung und Beschlagnahme nach § 20 WDO – grundsätzlich nur auf 
Anordnung des zuständigen Truppendienstrichters (Ausnahme: Gefahr in Verzug) – in Betracht. 
Einer solchen Anordnung bedarf es nicht, wenn die Soldatin/der Soldat die Durchsuchung 
gestattet oder zu beschlagnahmende Gegenstände freiwillig herausgibt. 

Keine Durchsuchung i.S. des § 20 WDO stellt der ausschließlich präventive Zwecke verfol-
gende Einsatz eines Diensthundes der örtlich zuständigen Feldjägerkompanie auf Anforderung 
des/der Disziplinarvorgesetzten im Rahmen seiner/ihrer Dienstaufsicht dar, soweit der Dienst-
hund lediglich den geschlossenen Spind beschnüffelt. Schlägt der Diensthund tatsächlich an, 
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so endet sein Einsatz unmittelbar. In diesem Fall besteht eine hinreichende Wahrschein-
lichkeit für das Vorhandensein von Betäubungsmitteln und damit der Verdacht eines 
Dienstvergehens. 

Gegen den Willen der Soldatin/des Soldaten kann der/die Disziplinarvorgesetzte nicht die 
Entnahme einer Blutprobe (vgl. ZDv 14/3 B 120), die Anwendung eines Drogenvortestgerätes 
(vgl. ZDv 14/3 Anlage 9/1) oder die Durchführung eines sog. Drogenscreenings zur Feststellung 
eines Dienstvergehens anordnen. 

Besteht der Verdacht auf Betäubungsmittelmissbrauch, kann der Soldatin/dem Soldaten jedoch 
befohlen werden, sich der Truppenärztin/dem Truppenarzt vorzustellen, um seine Dienst- oder 
Verwendungsfähigkeit feststellen zu lassen (vgl. § 17 Abs. 4 Satz 3 SG). Im Rahmen einer 
Untersuchung auf Feststellung der Dienst- oder Verwendungsfähigkeit  hat die 
Soldatin/der Soldat die Pflicht zur Mitwirkung, d.h. ggf. eine Urinprobe abzugeben bzw. eine 
Blutentnahme zu dulden. Eine Gehorsamspflichtverletzung kann disziplinarrechtlich gewürdigt 
werden. 

Da der/die Disziplinarvorgesetzte aufgrund des vorgenannten Verdachtes eines Dienstver-
gehens, das möglicherweise die Dienst- und Verwendungsfähigkeit der Soldatin/des Soldaten 
berührt, die ärztliche Untersuchung veranlasst hat, unterliegt der untersuchende Sanitätsoffizier 
als Gutachter nicht der ärztlichen Schweigepflicht. Er hat daher den Disziplinarvorgesetzten in 
dem Maße Auskunft zu erteilen, wie es für die zu treffende Entscheidung notwendig ist 
(SPersAV vom 31.08.1995). Die Auskunft wird insoweit regelmäßig auf das Ergebnis der 
Dienst- und Verwendungsfähigkeitsuntersuchung (ja/nein/ eingeschränkt) zu beschränken sein. 

Die disziplinare Erledigung des Falles ist im Hinblick auf ein sachgleiches Strafverfahren dann 
nicht auszusetzen, wenn die Sachaufklärung gesichert ist oder wenn im Strafverfahren aus 
Gründen nicht verhandelt werden kann, die in der Person oder dem Verhalten der Soldatin/des 
Soldaten liegen (§ 33 Abs. 3 Satz 3 WDO). 

Das Absehen von der Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft oder das Absehen von 
Strafe durch das Gericht hat in disziplinarer Hinsicht keine Bindungswirkung, d.h. eine 
disziplinare Maßregelung ist – unter Berücksichtigung der strafrechtlichen Entscheidungsgründe 
– grundsätzlich zulässig. 

Dienstrecht 

Der Nachweis von Betäubungsmittelkonsum oder -missbrauch macht auch dienstrechtliche 
Prüfungen erforderlich. Der/die nächste Disziplinarvorgesetzte veranlasst das hierfür 
Erforderliche.  

Bei Grundwehrdienst leistenden Soldaten (GWDL) kommt die Entlassung wegen ernstlicher 
Gefährdung der militärischen Ordnung oder Sicherheit der Truppe (§ 29 Abs. 1 Nr. 6 WPflG) 
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oder wegen Verurteilung zu mindestens dreimonatiger(m) Freiheitsstrafe/Strafarrest (§ 29 Abs. 
4 Nr. 2 WPflG ) nur in Ausnahmefällen in Betracht. 

Bei freiwilligen zusätzlichen Wehrdienst leistenden Soldaten (FWDL) führt ab dem 10. Dienst-
monat bereits der einmalige Betäubungsmittelkonsum innerhalb dienstlicher Unterkünfte in der 
Regel zur fristlosen Entlassung gem. § 29 Abs. 1 Nr. 6 WPflG.  

Bei FWDL innerhalb der ersten 9 Dienstmonate kommt in diesem Fall ein Antrag auf 
Rückstufung zum GWDL beim zuständigen Kreiswehrersatzamt in Betracht. 

Soldatinnen/Soldaten auf Zeit droht während der ersten vier Dienstjahre die fristlose Entlassung 
gemäß § 55 Abs. 5 SG. Zumindest erteilt die zuständige Entlassungsdienststelle den sog. 
„Ausdrücklichen Hinweis“ auf diese Entlassungsmöglichkeit. 

Bei Anhaltspunkten auf schwerwiegende gesundheitliche Schäden durch den Konsum von 
Betäubungsmitteln ist ein Verfahren zur Beendigung des Dienstverhältnisses wegen 
Dienstunfähigkeit der Soldatin/des Soldaten einzuleiten (§ 55 Abs. 2 SG, auch § 44 Abs. 4-3 
SG und ZDv 14/5 B 153 / 153a). 

Soldatinnen/Soldaten, die Betäubungsmittel konsumieren, sind als Kraftfahrer ungeeignet. 
Ihnen ist gemäß ZDv 43/1 die Fahrerlaubnis zu entziehen (ZDv 14/3 B 162 Nr. 2 Satz 4). 
Entsprechende Prüfungen hinsichtlich eines Entzugs anderer Erlaubnisscheine sind einzuleiten. 

Bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Einsatz/Einsatzland ist zu beachten, dass 
eine Ablösung und sofortige Rückführung in die Heimat keine Disziplinarmaßnahme, sondern 
eine Personalmaßnahme des Dienstherrn darstellt. Für das Verfahren sind die Befehle für die 
Einsatzführung und Personalbearbeitung bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr (EinsFüKdo) 
sowie die „Richtlinien zur Versetzung, zum Dienstpostenwechsel und zur Kommandierung von 
Soldaten“, VMBl 1988 S. 76, mit Änderungen VMBl 1991, S. 460, VMBl 1992 S. 21, VMBl 1998 
S. 79, VMBl 1998 S. 242 zu beachten. 

Bei Einleitung eines gerichtlichen Disziplinarverfahrens (SaZ/BS) ist die Soldatin/der Soldat 
grundsätzlich so in die Heimat zurückzuführen, dass sie/er den nach  § 90 WDO garantierten 
Beistand eines frei gewählten Verteidigers in Deutschland in Anspruch nehmen kann.1  
 

                                                 
1 vgl. ZDv 14/2 „Strafrecht, Wehrstrafrecht, Völkerstrafrecht“ Anhang 9 – Rechtsbeistand für Soldaten 

und zivile Mitarbeiter während einer besonderen Auslandsverwendung 
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Kapitel 4  

Nikotin 

4.1 Nikotinkonsum in der Gesellschaft 

Niemand fängt mit dem Rauchen an, weil er ein körperliches Bedürfnis danach hätte, wie nach 
Essen oder Trinken. Es sind immer andere Gründe, die zu den ersten Raucherlebnissen führen. 
Die Beschaffung von Zigaretten unterliegt so gut wie keinen Beschränkungen. Außerdem ge-
hört Rauchen in unserer Gesellschaft zu den Verhaltensweisen, die – außer für Minderjährige – 
erlaubt sind. 

Wie Untersuchungen aus der Bundesrepublik Deutschland zeigen, steigt die Rate der 
Gewohnheitsraucher in den Jugendjahren, auch bei Mädchen. Die Zahl der Gelegenheits-
raucher nimmt ab. 

Die These, dass Rauchen abhängig ist von der sozialen Schicht, ist in mehreren Studien 
bestätigt worden. Angehörige der oberen sozialen Schichten sind seltener Raucher, konsu-
mieren weniger und beginnen auch später mit dem Rauchen als Angehörige unterer Sozial-
schichten. Höherer Zigarettenkonsum geht mit einer niedrigeren Schulbildung einher. Jugend-
liche aus unteren sozialen Schichten beginnen früher zu rauchen. 

Besonders gut belegt ist der Einfluss rauchender Eltern auf das Rauchverhalten ihrer Kinder. 
Wenn beide Elternteile rauchen, werden meistens auch die Kinder zu Rauchern. 

4.2 Kurzbeschreibung der Gefährdung 

4.2.1 Wie wirkt Nikotin 

Nikotin ist der einzige bekannte Inhaltsstoff im Tabakrauch, der die Psyche anregt. Es gehört zu 
den hochtoxischen, tödlichen Nervengiften.  

25% des inhalierten Nikotins erreichen innerhalb von 7-8 Sekunden das Gehirn, wo es auf die 
so genannten nicotinergen Acetylcholinrezeptoren wirkt und eine Reihe physiologischer 
Reaktionen auslöst, in deren Verlauf die Ausschüttung bestimmter Botenstoffe und Hormone 
aktiviert wird. Hierdurch kommt es u. a. zu einer Zunahme der Herzfrequenz, einem Blutdruck-
anstieg, einer Abnahme des Hautwiderstandes und einem Absinken der Hauttemperatur. Zu 
den zentralen Effekten gehören vor allem die Steigerung der psychomotorischen Leistungs-
fähigkeit sowie der Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen. 
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Die psychische Wirkung ist dosisabhängig: In geringer Dosis wirkt es stimulierend, in höheren 
Dosen beruhigend. 

Ein Raucher/eine Raucherin, der/die unter Stress steht, wird häufiger zur Zigarette greifen, um 
in den Genuss der beruhigenden Wirkung höherer Nikotindosen zu kommen. 

Ein Raucher/eine Raucherin, der/die beispielsweise gelangweilt an einer Bushaltestelle steht, 
nimmt nur flache Züge und verabreicht sich damit niedrige Dosen an Stimulanz. 

4.2.2 Gesundheitsschäden durch das Rauchen 

Rauchen ist die häufigste Einzelursache für Krankheit und frühzeitigen Tod. Auch das 
Passivrauchen stellt ein Krankheitsrisiko dar, das um ein Vielfaches bedrohlicher ist als die 
Gefahren, die von Umweltgiften wie Asbest, Dioxin und Formaldehyd ausgehen. 

Gefäßkrankheiten 

„Jeder Mensch ist so jung wie seine Blutgefäße“. 

Der Zustand der Blutgefäße ist der entscheidende Faktor für die Lebenserwartung bzw. die 
Gesundheit im Alter. Rauchen führt zu einem erhöhten Arteriosklerose-Risiko und beschleunigt 
somit das Altern. Raucher leiden deshalb häufiger und früher unter Gefäßkrankheiten wie z.B. 
einer Verengung der Herzkranzgefäße, arterieller Verschlusskrankheit, Schlaganfällen etc. 

Krebs 

Der Raucher/die Raucherin nimmt eine große Anzahl erbgutverändernder und krebsaus-
lösender Substanzen auf, die im Tierexperiment verschiedene Krebsarten auslösen können. Bei 
vielen Krebsarten kann auch beim Menschen der Zusammenhang mit dem Rauchen als 
gesichert angesehen werden. 

Erkrankung der Atemwege 

Die Luftwege und die Lungen sind dem Tabakrauch unmittelbar ausgesetzt. Die Atemwege sind 
bis hin zu den feinsten Verzweigungen mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die ständig Schleim 
produziert. Auf ihrer Oberfläche sitzen feinste Flimmerhärchen, die mundwärts schlagen und 
dabei den Schleim  und eingedrungene Fremdpartikel aus der Einatmungsluft nach draußen 
transportieren. 

Tabakrauch lähmt den Transportmechanismus der Flimmerhärchen. Die in der Schleimhaut 
befindlichen Drüsen aber produzieren immer weiter Schleim. Dieser Schleim kann nicht mehr 
nach außen befördert werden. Er verengt und verschließt deshalb die kleineren Atemwege. 
Durch Husten versucht der Körper, diesen Ballast loszuwerden. Jeder Raucher/jede Raucherin 
kennt den morgendlichen Reizhusten. 

Die Blockade der ständigen Selbstreinigung durch Tabakrauch hat noch weitere Folgen. Der in 
den Atemwegen liegengebliebene Schleim ist ein idealer Nährboden für Bakterien. Es kommt 
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deshalb oft zu einer Entzündung der größeren und kleineren Atemwege. Auf dem Boden dieses 
ständigen Gewebereizes kann sich der bereits erwähnte Lungen- und Bronchialkrebs ent-
wickeln. 

4.3 Maßnahmen der Prävention 

4.3.1 Zur Problematik der Rauchentwöhnung 

Alle bekannten Rauchentwöhnungsprogramme weisen hohe Anfangserfolge auf. Bei Therapie-
Ende sind 70 bis 90 % der Teilnehmer abstinent, das heißt nikotinfrei. Doch schaut man sich 
die Bilanz nach weiteren drei Monaten an, liegt sie nur um die 40 %. Ein Jahr nach Kursus-
Ende hat es meist nur jeder fünfte geschafft, nicht mehr zu rauchen. 

Dauerhaft Rauchentwöhnte haben gegenüber denjenigen, die weiterrauchen, ein drastisch 
vermindertes Risiko, an den Folgen einer Kreislauferkrankung oder Lungenerkrankung zu 
sterben. 

Wer sich entschließt, ernsthaft gegen das Rauchen anzugehen, hat grundsätzlich drei 
Möglichkeiten: 

− Schlusspunktmethode (sie/er hört von heute auf morgen auf), 
− sie/er reduziert schrittweise den Zigarettenkonsum, bis sie/er Nichtraucher ist, 
− sie/er schränkt das Rauchen drastisch ein. 

Wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Raucherentwöhnung ist, egal welcher Methode 
man sich bedient, der feste Wille des Rauchers, mit dem Rauchen aufzuhören. 

Die Truppenärztin/der Truppenarzt ist die beste Anlaufstelle für jeden Raucher/jede 
Raucherin und nimmt deshalb eine Schlüsselposition ein. 

Nicht nur aus Gründen der Vorsorge kommt ihm eine hohe Bedeutung bei der Raucherent-
wöhnung zu. Auch aus rein praktischer Sicht geht kein Weg an der Truppenärztin/am Truppen-
arzt vorbei; weil wirksame Medikamente zur Raucherentwöhnung verschreibungspflichtig sind. 

Diese Medikamente sind nicht Bestandteil der unentgeltlichen truppenärztlichen Ver-
sorgung. 

4.3.2 Therapieansätze 

Viele Raucher/ Raucherinnen sind von ihrem Suchtmittel abhängig. Diese psychische und 
physische (körperliche) Abhängigkeit mit körperlichen Entzugserscheinungen muss bei der 
Raucherentwöhnung berücksichtigt werden. 

Wie die Erfahrungen der Vergangenheit deutlich gezeigt haben, muss eine erfolgreiche 
Raucherentwöhnung beide Komponenten berücksichtigen. 
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Rauchen ist erlerntes Verhalten. Genau so, wie das Rauchen erlernt wurde, muss das Nicht-
mehr-Rauchen erlernt werden, es sei denn, der Wille ist so stark, dass die Schlusspunkt-
methode zum Ziel führt. 

4.4 Bestimmungen für das Handeln  des/der 
Disziplinarvorgesetzten 

Gemäß VMBl 2000 S. 143 haben Kommandeurinnen/Kommandeure und Dienststellenleite-
rinnen/Dienststellenleiter den Nichtraucherschutz innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche nach 
folgenden Richtlinien zu regeln: 

Rauchverbot ist ausnahmslos vorzusehen für 

− Wartezonen und Räume mit unbestimmtem Besucherverkehr wie Aufzüge, Zahlstellen, 
Bibliotheken, Sanitätsbereiche, 

− Lehr- und Unterrichtsräume, 
− Speiseräume während der Zeiten der Speiseneinnahme, 
− Gemeinschaftsschlafräume, 
− Betriebsräume. 

In Behördenkantinen, Aufenthalts- und Pausenräumen sowie Gemeinschaftsräumen in 
Truppenunterkünften sind getrennte Bereiche für Raucher und Nichtraucher einzurichten. Ist 
dies aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise nicht möglich, gilt 
Rauchverbot (ZDv 10/5 Nr. 307). 

Ein grundsätzlich vorzusehendes Rauchverbot kann im Einzelfall bei Einverständnis aller 
Anwesenden aufgehoben werden für: 

− Dienstzimmer und Arbeitsräume, 
− Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrer im Fahrdienst, 
− Besprechungen, Sitzungen und sonstige dienstliche Zusammenkünfte. 

Bei Veranstaltungen ohne Raucherlaubnis hat der Leiter den Belangen der Raucher durch 
angemessene Pauseneinteilung zu entsprechen. 

Für die Stubeneinteilung in Gemeinschaftsunterkünften gilt, dass Raucher und Nichtraucher, 
getrennt unterzubringen sind. Ist dies nicht möglich, gilt für die betreffende Stube Rauchverbot 
(ZDv 10/5 Nr. 313). 

Die Vertrauensperson bzw. der Personalrat ist zu beteiligen. 

Bei der Zuweisung von Arbeitsräumen sind alle Möglichkeiten der getrennten Unterbringung 
von Rauchern und Nichtrauchern – ggf. auch durch bauliche Veränderungen – auszuschöpfen. 
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Auslandsaufenthalte, Auslandseinsätze, Ein- und Ausreisen 

Für den Einsatz im Ausland gelten besondere Bestimmungen, die der zuständige Vorgesetzte 
festlegen kann. Vorschriften, die auf gesetzlichen Regelungen bestehen und Pflichten oder 
Ansprüche begründen, sind davon ausgenommen (ZDv 10/5 Nr. 502). 

Im Hinblick auf Auslandseinsätze, Aufenthalte in verschiedenen Einsatzländern mit Ein- und 
Ausreisen, Ausbildungsaufenthalten in anderen Staaten ist zu beachten, dass für eine Mit-
nahme von Tabakprodukten besondere Vorschriften zu beachten bzw. einzuhalten sind. 

So können das Recht des Gaststaates, insbesondere das Strafmaß, sowie die Rechts-
auslegung durchaus von eigenen, nationalen Regelungen abweichen, z. B. den öffentlichen 
Genuss einschränken oder gar verbieten (z. B. Betriebsschutz). Entsprechende Einschrän-
kungen können auch bei multinationalen Einsätzen in Liegenschaften usw. auftreten. 

Diesem Sachverhalt ist durch den Vorgesetzten besonders durch ortsabhängige Regelungen, 
Weisungen und Befehle sowie Belehrungen zu begegnen. 

Im Ausland innerhalb militärischer Liegenschaften, während des Dienstes und Dienstunter-
brechungen bedarf die Freigabe eines Nikotingenusses immer der Regelung des/der Diszi-
plinarvorgesetzten. Dem Genuss von Tabakwaren bei Verlassen bzw. außerhalb der 
militärischen Liegenschaften im Ausland ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
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Kapitel 5 

Medikamente 

5.1 Medikamentenkonsum in der Gesellschaft 

Im Bereich des Medikamentenmissbrauchs und der Medikamentenabhängigkeit hat sich im 
Laufe der letzten Jahre eine Entwicklung vollzogen, die zunächst von der Gesellschaft kaum 
wahrgenommen wurde und deren weiterer Verlauf noch nicht abzusehen ist. Beispielhaft hierfür 
sind bestimmte Psychopharmaka, die heute zu den umsatzstärksten Produkten der 
Pharmaindustrie gehören. 

Psychische Beschwerden, insbesondere Ängste, Unlust, Schlafstörungen und Unruhe, aber 
auch verschiedene Formen von Schmerzen werden nur selten als Alarmsignale der Seele 
verstanden, mit denen man sich auseinandersetzen muss, sondern eher als unliebsame 
„Störer“ eines reibungslosen Ablaufes. 

Die meisten Medikamentenabhängigen nehmen ihre Medikamente, um unangenehme Gefühle 
und Erlebnisse bzw. Schmerzen zu vermeiden, sich zu beruhigen oder aber durch Stimulation 
sich in einen Zustand von Euphorie, Freude und Wohlbefinden zu begeben. Eben diese 
Erlebnisse begründen das immer wiederkehrende Bedürfnis, sich in diesen Zustand zu 
versetzen oder die beim Absetzen aufkommenden, unangenehmen Gefühle erneut zu 
vermeiden bzw. abzuschirmen. 

Dabei lassen nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch die Fähigkeit, Leiden, 
Spannungen und Konflikte aktiv durchzustehen, nach. 

Besonders Frauen und Jugendliche neigen eher zu Medikamentenmissbrauch als andere 
soziale Gruppen. 

Eine Umfrage ergab, dass 72 % der Jugendlichen zwischen 12 und 24 Jahren Erfahrungen mit 
Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmitteln haben. Die beruhigende „Pille“ vor der Klassenarbeit, 
zum Einschlafen, um Unruhe zu beseitigen, gehört mancherorts schon zum Alltag. 

Durch die „Fitness-Welle“, immer neue, teilweise modebedingte Sportarten und das Verlangen 
nach einem entsprechenden Körperbau hat die Einnahme von konditionsstärkenden und 
muskelaufbauenden Präparaten, sogenannte Anabolika, sowie leistungssteigernden Subs-
tanzen (Doping) zugenommen. Auch auf diesem neuen Feld der Einnahme von „Medi-
kamenten“ sind aufgrund des geänderten Freizeitverhaltens und sich stabilisierender 
Verhaltensmuster Missbräuche und Abhängigkeiten zu verzeichnen. 
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Hier ist bei auftretenden Suchtfällen zu berücksichtigen, dass derartige Mittel aufgrund der 
Zusammensetzung durchaus unter das Betäubungsmittelgesetz einzuordnen sind, d. h. der 
entsprechenden Strafverfolgung unterliegen.  

Im Hinblick auf Auslandseinsätze, Aufenthalte in verschiedenen Einsatzländern mit Ein- und 
Ausreisen, Ausbildungsaufenthalten in anderen Staaten ist zu beachten, dass für eine Mit-
nahme von betäubungsmittelhaltigen Medikamenten und psychotropen Substanzen besondere 
Vorschriften zu beachten/einzuhalten sind. So können das Recht des Gaststaates, insbe-
sondere das Strafmaß, sowie die Rechtsauslegung durchaus von eigenen, nationalen Rege-
lungen abweichen.  

Wer ist medikamentenabhängig? 

Als medikamentenabhängig muss angesehen werden, wer ständig oder episodisch Medika-
mente einnimmt, ohne dass ein medizinischer Grund dafür besteht. 

Der teilweise freie Verkauf von in Deutschland verschreibungspflichtigen Medikamenten im 
Ausland bzw. Internetversand vereinfachen das „Ausleben“ dieses Suchtverhaltens. 

Für die Betroffene/den Betroffenen ist es jedoch schwer einzusehen, dass ein „Heilmittel“ das 
ihr/ihm zuerst Erleichterung von ihren/seinen subjektiven (und objektiven) Beschwerden 
gebracht hat, plötzlich verantwortlich gemacht wird für Schlaflosigkeit, Depressionen, Unruhe 
etc. Unterstützt wird die fehlende Einsicht dadurch, dass sich die Betroffene/der Betroffene, 
„hinter dem Rezeptblock“ des Arztes verstecken kann. In den meisten Fällen erfolgt die 
Einnahme zu Beginn auf Anraten und Anweisung eines medizinischen Fachmanns und unter 
dessen Kontrolle. Hinzu kommt, dass sich Medikamenten-Abhängigkeit unauffälliger als 
Alkoholismus entwickelt und in der Regel nicht als behandlungsbedürftige Krankheit 
empfunden wird. 

5.2 Umgang mit Betroffenen und deren 
Behandlung 

Der Umgang mit Betroffenen sowie deren Behandlung ist ähnlich wie bei den Alkoholab-
hängigen. In der Regel wird die Behandlung der Medikamentenabhängigen in stationären Ein-
richtungen, gemeinsam mit Alkohol- und Drogenabhängigen, durchgeführt und beansprucht in 
etwa die gleiche Zeitdauer. 

Auch bei dieser Form der Sucht kommt es im Wesentlichen auf die Motivation der/des 
Betroffenen an, von der Droge Medikament loszukommen. Je fester der Wille ist aufzuhören, 
um so kürzer und einfacher sind die Entzüge und um so günstiger ist die Prognose. 
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Essstörungen 

1. Was versteht man unter Essstörungen? 

In letzter Zeit hat sich die allgemeine Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vermehrt der 
Problematik von Essstörungen zugewandt. Das liegt hauptsächlich daran, dass Essstörungen 
immer häufiger werden.  

Man unterscheidet im Wesentlichen drei Gruppen von Essstörungen: 

− die Magersucht (Anorexia nervosa), 
− die Ess-Brech-Sucht (Bulima nervosa), 
− die Fettsucht (Adipositas).   

Die Magersucht und die Fettsucht fallen in ihren Extremausprägungen schon rein äußerlich als 
„Störungen“ auf. Die Ess-Brech-Sucht ist eine eher „heimliche Erkrankung“, die oft unentdeckt 
bleibt. Allen drei gemeinsam ist ein zwanghafter Umgang mit Essen. 

MAGERSUCHT (Anorexia nervosa) 

Die Magersucht, die in der Regel etwa zur Zeit der Pubertät bzw. des Heranwachsens beginnt, 
ist durch eine konflikthafte Einstellung zur Nahrungsaufnahme gekennzeichnet. Die Betroffenen 
verweigern bzw. reduzieren die Nahrungsaufnahme mit unerbittlicher Härte gegen sich selbst. 
Als Folge stellt sich rasch eine nicht selten lebensbedrohliche Gewichtsabnahme ein, die viele 
Kranke durch selbst herbeigeführtes Erbrechen oder Einnahme von Abführmittel noch forcieren. 

Trotz augenfälliger körperlicher Schwächung schonen sich die Kranken nicht. Im Gegenteil, 
Ehrgeiz und ausgeprägte Leistungsorientierung sind als Zeichen der Krankheitsverleugnung 
auffällig. 

ESS-BRECH-SUCHT (Bulimia nervosa) 

Die Betroffenen leiden unter unkontrollierbaren Heißhungerattacken, wobei durch anschließen-
des selbst herbeigeführtes Erbrechen und/oder Abführmittelmissbrauch das Gewicht gehalten 
werden soll. Der Beginn der Erkrankung liegt meist im dritten Lebensjahrzehnt. 

Sowohl das suchtartige, anfallsweise auftretende Essen als auch die anschließenden ver-
zweifelten Versuche, das Ganze „ungeschehen“ zu machen, sind in der Regel von heftigen 
Schuld- und Schamgefühlen begleitet. Die bulimischen Patienten unterscheiden sich am 
deutlichsten durch ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl von den Magersüchtigen, auf deren 
Krankheitsverleugnung bereits hingewiesen wurde.  

Gemeinsam ist ihnen jedoch die panische Angst vor Gewichtszunahme und damit verbunden 
ein unnachgiebiger, fast feindseliger Umgang mit dem eigenen Körper. 
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Aus der klinischen Erfahrung sind Patienten bekannt, die jahrelang ihr Symptom auch vor ihrem 
Hausarzt oder ihrer Familie verheimlichen konnten. 

FETTSUCHT (Adipositas) 

Die Betroffenen mit dieser Störung unterscheiden sich schon rein äußerlich von den beiden 
anderen. Das, woraus die beiden anderen noch eine gewisse Form der Selbstbestätigung 
ziehen, nämlich die Kontrolle über das Gewicht, gelingt ihnen gerade nicht, sie leiden doppelt. 
Sie sind mit ihrer Körperfülle sichtlich gezeichnet, müssen Verachtung und Sticheleien der 
anderen ertragen, sie widersprechen in ihrer Erscheinung dem gängigen Schönheitsideal und 
geben sich selbst auch noch die Schuld an allem. Die meisten haben unzählige, kurzfristig 
vielleicht sogar erfolgreiche Diätversuche hinter sich, den Kampf gegen das Übergewicht haben 
sie aber letztlich verloren gegeben. 

2. Hilfe und Behandlungsmöglichkeiten 

Eine wichtige Bedingung für eine erfolgreiche Behandlung ist die Bereitschaft zur Mitarbeit des 
Patienten. Denn oft sind es die Angehörigen, die auf eine Behandlung drängen, während die 
Betroffenen selber eher unschlüssig sind. Sicher ist: Eine Behandlung gegen den eigenen 
Willen wird niemals erfolgreich sein. 

Bei der Behandlung muss man in der Regel davon ausgehen, dass ein mehrmonatiger 
stationärer Aufenthalt die Therapie einleiten sollte. Im ambulanten Rahmen kommen als 
Therapeuten Psychiater mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung, Psychologen und 
psychosoziale Beratungsstellen in Betracht. 

Seitens der Bundeswehr wird ein spezielles Programm zur Gesunderhaltung bei adipösem 
Verhalten angeboten. Dazu gehört u. a. ein Lehrgang an der Sportschule der Bw. 

Seitens der Vorgesetzten kann unter Einschaltung der Truppenärztin/des Truppenarztes ein 
Aufenthalt an Hilfseinrichtungen zur Bereinigung eines erheblichen Übergewichtes eingeleitet 
werden. Dazu sollte der Wille der/des Betroffenen der Zielsetzung positiv eingestellt sein. 
Allerdings wäre, wie bei Alkoholmissbrauch ein Mitarbeitergespräch mit einer entsprechenden 
Vereinbarung (Aufbau von Leidensdruck) sicherlich hilfreich. 
 


